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Teil III: Anlagen (zum 1. Original) 
 

Hinweis:  In der Folge wird im Sinne einer umfassenden Transparenz und gemäß aktuellem Pla-
nungsstand grundsätzlich auf die relevanten vorhandenen Anlagen respektive Gutachten gemäß 
Bebauungsplans Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 1. BA“ verwiesen und ergänzend die neuen fach-
gutachterlichen Untersuchungen im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung aufgeführt: 

 

Gutachten/Stellungnahmen gemäß Bebauungsplans Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 1. BA“ 
die gemäß aktuellem Kenntnisstand auch für den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 43 „Wohn-
gebiet Blotenberg – 2. BA“ Gültigkeit haben:  
(Hinweis: Die Nummerierung entspricht derjenigen gemäß B-Plan Nr. 43 – 1. BA. Die Stellung-
nahme A.9* ist in der Satzungsbegründung des B-Plans Nr. 43 – 1. BA nicht als Anlage aufgeführt, 
weil diese erst am Tag der Satzungsberatung (Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt am 
12.03.2019), aufgrund einer kurzfristig eingereichten Stellungnahme, erstellt wurde.) 

A.3 „Geruchs-Gutachten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. 43 ‚Blotenberg‘ der Stadt 
Werther”, AKUS GmbH, Bielefeld, 14.12.2012; ergänzende Stellungnahme zu einem weite-
ren landwirtschaftlichen Betrieb vom 06.08.2013 

 
A.4 „Besonnungsverhältnisse bei Realisierung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 43 ‚Blotenberg‘ 

in Werther (Westf.)“, METCON, Umweltmeteorologische Beratung Dr. Klaus Bigalke, Pinne-
berg, 23.10.2014 

 
A.5 „Untersuchung der Auswirkungen von Nutzungsänderungen im Bebauungsplangebiet Nr. 

43 ‚Blotenberg‘ in Werther (Westf.) auf Kaltluft- und Durchlüftungsverhältnisse“, METCON, 
Umweltmeteorologische Beratung Dr. Klaus Bigalke, Pinneberg, 07.11.2014 

 
A.8 „Berechnungen zur Belastung durch Bioaerosole durch einen geplanten Schweinemaststall 

im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. 43 „Blotenberg“ der Stadt Werther (Westf.)“, 
AKUS GmbH, Bielefeld, 04.01.2017 

 
A.9* „Stellungnahme „Ammoniak“, AKUS GmbH, Bielefeld, Mail vom 12.03.2019 
 
 
Ergänzende/neue Gutachten im Zuge des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 43 „Wohngebiet 
Blotenberg – 2. BA“:  
(Hinweis: Die Nummerierung wird aufbauend auf den bestehenden Gutachten des Bebauungs-
plans Nr. 43 – 1. BA fortgeführt!) 

 
A.10 Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. 43 „Wohngebiet 

Blotenberg – 2. BA“ der Stadt Werther (Westf.), AKUS GmbH, Bielefeld, 20.05.2020 
 
A.11 Stadt Werther (Westf.), Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. BA“, Verkehrs-

untersuchung, Röver Ingenieurgesellschaft mbH, Gütersloh, 30.06.2020 (Hinweis: Hierbei 
handelt es sich um eine Fortschreibung des Verkehrsuntersuchung vom April 2020) 

 
A.12 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Aufstellung Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiet 
 Blotenberg – 2. BA“ der Stadt Werther, HÖKE Landschaftsarchitektur Umweltplanung, 
 Bielefeld, 01.07.2020 
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A. 13 „Masterplan“ zum Umgang mit Niederschlagswasserrückhaltung und  Niederschlagswas-
serbehandlung im Bereich Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg, Projekt-Nr.: 24144, 
Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, September 2018 
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Teil I: Begründung 
 
 

1. Einführung 

Ausgangslage der Siedlungsentwicklung in Werther (Westf.) 

Die Stadt Werther (Westf.) liegt auf der Nordseite des Teutoburger Waldes, nordwestlich des Ober-
zentrums Bielefeld. Die Straßentrasse der Landesstraße L 785 (Bielefelder Straße/Borgholzhause-
ner Straße) verläuft in Südost-Nordwest-Richtung durch das Stadtgebiet sowie auch den Siedlungs-
körper der Kernstadt. Sie wird auf der Westseite der Kernstadt durch die L 782 (Haller Straße/En-
gerstraße) gequert. Die Kernstadt liegt insgesamt im östlichen Eckbereich dieser Hauptkreuzung. 
Die Siedlungsstruktur wird deutlich durch die Lage am Nordrand des Teutoburger Waldes und durch 
den gegebenen Straßenverkehrsknotenpunkt als verkehrliches „Gelenk“ zwischen den umliegen-
den Städten Bielefeld, Halle (Westf.), Borgholzhausen und Enger geprägt. 
 
Im Verlauf der heutigen Engerstraße kam eine Trasse der Bielefelder Kreisbahn in der Kernstadt an, 
entlang dieser Trasse hat sich schwerpunktmäßig die Gewerbeentwicklung in Richtung Nordosten 
vollzogen. Der Siedlungsschwerpunkt befindet sich insgesamt seit jeher auf der Nordostseite der 
Verkehrsader Bielefelder Straße/Borgholzhausener Straße, jedoch hat sich ebenfalls seit Jahrzehn-
ten bereits eine Siedlungsentwicklung entlang der Haller Straße nach Südwesten in die Gelän-
demulde zwischen Egge, Blotenberg und Hengeberg gezogen. Diese wurde besonders in den 1970er 
Jahren auf einem Teil des Nordhangs des Hengebergs deutlich ausgeweitet. In der Geländemulde 
selbst wurden zunehmend öffentliche Einrichtungen angesiedelt, die diesen Bereich auch heute 
charakterisieren (Gesamtschule, Sportplätze, Freibad etc.). Der Siedlungsansatz der „Waldheimat“ 
(heute ein Standort der Flex®Eingliederungshilfe gGmbH) am südöstlichen Ende des Teutoburger-
Wald-Wegs besteht seit Anfang des 20. Jahrhunderts. 
 
Mit einer Arrondierung des Siedlungsbestands entlang der Hauptstraßen, insbesondere im nord-
westlichen sowie im nordöstlichen Eckbereich der Hauptkreuzung, ist die Siedlungsstruktur von 
Werther (Westf.) innerhalb der letzten Jahrzehnte schrittweise weiterentwickelt worden. Auch un-
ter Einbeziehung der teils bewegten topografischen Situation ist die Kernstadt von Werther (Westf.) 
damit ein i. W. kompakter Siedlungskörper geblieben. Die letzten größeren Wohngebietsentwick-
lungen fanden in den Bereichen westlich Schlingweg/Speckfeld (1994) und Süthfeld (1997) statt. 
Mit der Umsetzung des Wohngebiets „Süthfeld“ sind die Wohnbauflächenreserven des städtischen 
Flächennutzungsplans weitgehend ausgeschöpft worden. Eine größere weitere Wohnbaufläche ist 
lediglich am Blotenberg dargestellt. Nach der Umsetzung des Wohngebiets „Süthfeld“ sind die wei-
teren räumlichen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung in der Kernstadt von Werther (Westf.) 
vor diesem Hintergrund wiederholt und teils kontrovers diskutiert worden. Zunächst wurde darauf-
hin mit dem Wohngebiet „Nordstraße/Käppkenstraße“ ab 2008 eine kleinere Siedlungsfläche er-
gänzt, die innerhalb kürzester Zeit bebaut wurde. Die Erschließungsanlagen sind 2011 abschließend 
fertiggestellt worden.  
 
Seitdem sind an verschiedenen Stellen der Kernstadt sowie untergeordnet auch in den Ortsteilen 
(z. B. Theenhausen) Fortentwicklungen ausschließlich im Innenbereich erfolgt bzw. erfolgen der-
zeit. Beispielsweise wurde das Baugebiet „Weinhorst“ im Ortsteil Häger ab 2019 vermarktet. Die 
insgesamt 11 Baugrundstücke sind zwischenzeitlich alle veräußert oder reserviert. Zu diesen Ent-
wicklungen gehören unabhängig von kommunalen Planungen ohnehin stattfindende Maßnahmen 
wie Nach- und Umnutzungen alter Bausubstanz, Baulückenschließungen (ca. 60 seit Januar 2011), 
mehrere Satzungen nach § 34 BauGB sowie Bebauungsplanänderungen zur Eröffnung rückwärtiger 
Baumöglichkeiten. Die tatsächliche Umsetzung von solchen planerisch eröffneten Möglichkeiten 
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hängt insbesondere dort, wo über ein konkret von den jeweiligen Flächeneigentümern angestreb-
tes Vorhaben hinaus Optionen geschaffen werden, sehr stark von den Interessen der einzelnen 
weiteren Flächeneigentümer ab. In der Praxis zeigt sich aber, dass Baumöglichkeiten in Werther 
(Westf.) ausgeschöpft werden, sofern die Flächen verfügbar sind. 
 
Die Nutzung von Nachverdichtungsmöglichkeiten wird von der Stadt auch über die im Einzelfall 
ggf. erforderlichen städtebaulichen Planungen hinaus intensiv begleitet. In dem Zuge wird die Nach- 
und Umnutzung alter Bausubstanz bereits seit 2014 durch das Angebot einer kostenlosen Energie-
beratung unterstützt. Eine erste größere Informationsveranstaltung fand dazu seitens der Stadt im 
Rahmen der Energieberatung zum Thema „Nach- und Umnutzung von alter Bausubstanz/Nachver-
dichtung/Umnutzung von Altbauten für junge Familien“ bereits im November 2008 statt. Der Kreis 
Gütersloh führt seit 10 Jahren die Initiative ALTBAUNEU zur energetischen Gebäudesanierung 
durch. In diesem Rahmen wird über einen Internetauftritt, Broschüren und verschiedene Veran-
staltungen u. a. über Themen wie Heizungserneuerung, Thermografie, Blower Door Test, Dämm-
materialien, Solar- und Wärmepumpen, Beratung usw. informiert. Die Stadt Werther (Westf.) un-
terstützt die Initiative des Kreises und ergänzt sie durch eigene Angebote. Von 2017 bis 2019 bot 
die Stadt Werther (Westf.) ein Förderprogramm für Solaranlagen auf Wohngebäuden an, das an 
die Inanspruchnahme einer Energieberatung gekoppelt war. Gemeinsam mit dem Kreis bot die 
Stadt Werther (Westf.) mehrfach vergünstigte Thermografie-Aufnahmen inkl. einer zugehörigen 
Energieberatung an. Seit 2020 gibt es zudem ein städtisches Förderprogramm zur Entsiegelung 
strukturarmer Vorgärten. 
 
Parallel wird von der Stadt Werther (Westf.) seit März 2000 ein Baulückenkataster geführt. Eigen-
tümer von Baulücken werden kontaktiert und – sofern gewünscht – bei der Bebauung bzw. Ver-
marktung ihrer Flächen unterstützt. Sofern Grundstücksanfragen von Bauwilligen an die Stadt ge-
richtet werden, wird über entsprechende Grundstücke informiert.  
 
Im Siedlungszusammenhang und insbesondere in der Innenstadt sind in den letzten Jahren diverse 
einzelne Vorhaben der Wohnnachverdichtung auf Grundlage des jeweils geltenden Planungsrechts 
durchgeführt worden. Zu nennen sind beispielsweise mehrere Mehrfamilienhäuser sowie einzelne 
Einzel- und Reihenhäuser in den Bereichen Ahornweg, Gartenstraße, Kök, Speckfeld und Wellen-
pöhlen.  
 
Bedarfslage 

Wie oben dargelegt, konnte die Stadt in den letzten Jahren nur in relativ geringem Umfang Bau-
möglichkeiten neu schaffen. Gleichzeitig belegt der Stand der Umsetzung solcher Vorhaben, dass 
ein kontinuierlicher Bedarf an Wohnungen unterschiedlicher Art besteht. 
 
Der aktuelle Demografiebericht des Kreises Gütersloh 20151 enthält eine Bevölkerungsprognose für 
2035 (Basiszeitraum 2009 – 2012). Erstmals wurden die Ergebnisse des Zensus 2011 für die Gesamt-
einwohnerzahlen berücksichtigt. Der starke Einwohnerzuwachs durch Flüchtlinge, insbesondere 
zwischen Mitte und Ende 2015, ist aber noch nicht eingeflossen. Auf dieser Grundlage ermittelt der 
Kreis eine untere und eine obere Variante der Bevölkerungsprognose. In der oberen Variante ist 
gegenüber der unteren Variante dabei ein in höherem Maße steigender Zuzug berücksichtigt wor-
den. Den Bereich zwischen der unteren und oberen Variante der Prognose bewertet der Kreis Gü-
tersloh als „Korridor“ der bis 2035 zu erwartenden Einwohnerentwicklung für die jeweilige Kom-
mune. Im Ergebnis gehört die Stadt Werther (Westf.) zu den Kommunen im Kreisgebiet, für die eine 

                                                
1 Internet-Adresse: https://www.kreis-guetersloh.de/unser-kreis/unsere-region/demografie/demografiebericht-

2015-weiterhin-bevoelkerungswachstum-zu-erwarten/  
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Aussage in Bezug auf sinkende oder steigende Einwohnerzahlen nicht so eindeutig zu treffen ist. 
„Ein Bevölkerungswachstum ist daher nur unter relativ starken Wanderungsgewinnen (im Vergleich 
zum Basiszeitraum) möglich“ (Demografiebericht des Kreises Gütersloh, Seite 40 Mitte). 
 
Im Rahmen der derzeit in Vorbereitung befindlichen Neuaufstellung des Regionalplans werden sei-
tens der Bezirksregierung Detmold und IT.NRW aktuelle Bevölkerungsprognosen erstellt. Mit Blick 
auf die Situation und Entwicklung diverser Rahmenbedingungen im Kreis Gütersloh wird dabei nach 
bisher vorliegenden Informationen für den Planungszeitraum bis 2035 ein stärkeres Bevölkerungs-
wachstum erwartet als noch vor einigen Jahren. 
 
Die Stadt Werther (Westf.) ist ein sehr gut ausgestattetes Grundzentrum mit einem weiten Angebot 
an sozialer, kultureller und bildungsbezogener Infrastruktur. Auch ihre reizvolle landschaftliche 
Lage bei gleichzeitig großer Nähe zur Universitätsstadt Bielefeld (etwa 10 km) macht sie zu einem 
gefragten Wohnort. Zumal durch die aktuellen Erweiterungen des Hochschulstandorts (Universität 
und Fachhochschule) mit einer zunehmenden Wohnraumnachfrage von Mitarbeitern der Hoch-
schulen und Studierenden zu rechnen ist. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Bielefelder Hoch-
schulbereich hat sich die Stadt Werther (Westf.) bereits in den vergangenen Jahren als attraktiver 
Wohnstandort auch für die Bevölkerungsgruppen der Hochschulmitarbeiter und Studierenden pro-
filiert und beabsichtigt, dies fortzuführen. Sie ist aufgrund der guten Anbindung somit ein wichtiger 
Wohnstandort für den Hochschulbereich Bielefeld. Durch die zusätzliche Ansiedlung der Fachhoch-
schule mit etwa 10.000 Studierenden und etwa 700 Beschäftigten sowie die geplante neue medizi-
nische Fakultät an der Universität Bielefeld erhöht sich der Wohnungsbedarf. 
 
Mit Blick auf die ortsansässigen Unternehmen ist Werther (Westf.) dabei keine ausschließliche 
„Schlafstadt“ zum benachbarten Oberzentrum, sondern bietet selbst ebenfalls einen attraktiven 
Arbeitsmarkt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse hat sich in 
Werther in der Zeit von 2011 bis 2018 (Stichtag jeweils 30.06.) von 2.815 auf 3.274 erhöht (Pro 
Wirtschaft GT, April 2019 Veränderung der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Kom-
munen bzw. im Kreis Gütersloh). 
 
Um die infrastrukturelle Ausstattung besonders in den Bereichen Bildung, Kultur und Freizeit weiter 
zu stützen, sieht die Stadt es als sinnvoll und erforderlich an, ein weiteres attraktives Wohn- und 
Bauangebot zu eröffnen. 
 
Daneben ist der anhaltende Trend zur Vergrößerung der Wohnfläche pro Person und Verkleinerung 
der Haushalte in den Blick zu nehmen. Neben Großstädten und teilweise Ballungsräumen betrifft 
dies nicht nur die Stadt Werther (Westf.), sondern letztlich die Kommunen in Deutschland insge-
samt. Dieser Trend wird neben den stetig gestiegenen und weiter steigenden Wohnansprüchen 
auch sehr stark durch die „alternde“ Bevölkerung verstärkt. In älteren Wohnsiedlungsbereichen 
verbleiben damit in zunehmender Häufung Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte mit älteren Bewoh-
nern. Letztere sind häufig emotional sehr stark mit Haus und Grundstück verbunden. Das Ergebnis 
sind nicht selten hohe Preisvorstellungen. Nicht zuletzt aus diesen Gründen werden Altimmobilien 
in älteren Wohnsiedlungsbereichen häufig nur sehr schleppend für neue Nutzer verfügbar. Auch 
können bei der Nachnutzung von Altimmobilien besondere Anforderungen an die Erhaltung von 
bautechnisch überholten, jedoch in Gestaltung und Volumen eigentlich interessanten baulichen 
Anlagen verbunden sein. Auch genügen die im Bestand gegebenen Wohnungsformen und -größen 
in vielen Fällen nicht den aktuellen Ansprüchen. 
 
Die Stadt hat nur sehr geringe Möglichkeiten und Ressourcen, um auf die Inanspruchnahme von 
Altimmobilien steuernd einzuwirken. In Werther (Westf.) werden dazu die oben bereits erläuterten 
Maßnahmen durchgeführt. Aus den dargelegten Gründen ist weiter davon auszugehen, dass in 
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Werther (Westf.) nicht jederzeit Altimmobilien im ausreichenden Umfang zur Deckung der stetigen 
Nachfrage nach Wohnraum verfügbar sind und dass gleichzeitig weiterhin von einer steigenden 
Zahl der Haushalte auszugehen ist. 
 
Aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte geht die Stadt davon aus, dass die Nachfrage bzw. der 
Bedarf an Bauland nicht allein durch die Nutzung von innerstädtischen Baulücken oder von Rest-/ 
Reserveflächen im inneren Siedlungsbereich gedeckt werden kann. Zumal es sich bei der Kernstadt 
von Werther (Westf.) um einen gewachsenen, relativ dicht bebauten bzw. genutzten Siedlungskör-
per handelt und einige der denkbaren Innenentwicklungsflächen inzwischen bebaut sind bzw. wer-
den. Neben den verschiedenen Maßnahmen zur Unterstützung der Innenentwicklung, die die Stadt 
bereits durchführt und auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen stetig intensiviert, sieht sie daher 
dennoch die Notwendigkeit, in moderatem Umfang und in sehr gut integrierter Lage am Stadtrand 
zusätzliche Bau- und Wohnmöglichkeiten anzubieten. Neben der stetigen Bautätigkeit im Bereich 
der oben dargelegten Nachverdichtungsflächen verzeichnet die Stadt eine andauernde Nachfrage 
nach Baugrundstücken.  
 
Die Nachfrage ist kontinuierlich gestiegen und liegt mit Stand vom 02.07.2020 bei etwa 239 (Stand 
27.11.2019 rund 172) Anfragen von Privatpersonen für kleinteiligen Wohnungsbau (Einzel-, Doppel- 
und Reihenhäuser) und etwa 34 (Stand 27.11.2019 rund 27) von Investoren mit Interesse am Ge-
schosswohnungsbau. Diese Zahlen bieten keine verlässliche Grundlage zur quantitativen Bedarfs-
abschätzung, werden aber fortlaufend seit September 2010, nach Abverkauf des Gebiets Nord-
straße/Käppkenstraße, erfasst und stellen ein wesentliches Indiz für die stetig verbliebene Nach-
frage dar. Hinzu kommt, dass bei den letzten Wohngebieten die Nachfrage jeweils erst dann beson-
ders anstieg, wenn eine Bebaubarkeit konkret absehbar wurde.  
 
Auch kommen Anforderungen hinzu, die sich aus dem aktuellen Zuzug von Geflüchteten ergeben. 
Diese bedeuten auch für die Stadt Werther (Westf.) einen zusätzlichen Wohnraumbedarf, verbun-
den mit besonderen Integrationsanforderungen. Welche Auswirkungen dies für die Stadt mittel- 
und langfristig konkret haben wird, ist noch nicht zu sagen. Ein Ergebnis der gesamtgesellschaftli-
chen Entwicklungen in Bezug auf den Zuzug von Geflüchteten ist nicht absehbar.  
 
Konkrete Entwicklung Blotenberg 

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt hat im Januar 2012 den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 43 gefasst (Drucksache Nr. 282/2011). Demzufolge wurden unterschiedliche 
städtebauliche Rahmenkonzepte für die Gesamtentwicklungsfläche „Blotenberg“ zwischen Teuto-
burger-Wald-Weg und Straße Blotenberg erarbeitet. Diese waren Gegenstand der frühzeitigen Be-
teiligung zum Bebauungsplan Nr. 43 im Februar/März 2013.  
 
Im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt wurde im Zuge der Erörterungen, insbesondere um 
die denkmalrechtliche Unterschutzstellung und die Nachnutzung der ehemaligen Hofstelle im nörd-
lichen Planbereich des vorliegenden Bauleitplanverfahrens, am 09.07.2013 der Beschluss gefasst, 
den Bebauungsplan Nr. 43 nur für den westlichen Teil mit Anschluss an den Teutoburger-Wald-Weg 
aufzustellen, d. h. unter anderem ohne die Flächen der ehemaligen Hofstelle (Drucksache Nr. 
447/2013). 
 
Auf Grundlage der Variante 1 des städtebaulichen Rahmenkonzepts (Stand frühzeitige Beteiligung 
zum Bebauungsplan Nr. 43 im Februar/März 2013) ist der Planentwurf daher für den Westteil als 
1. Bauabschnitt fortentwickelt und modifiziert worden. Damit wurde sowohl eine sinnvolle, eigen-
ständige Umsetzung dieses 1. Bauabschnitts wie auch gleichzeitig die spätere Fortentwicklung nach 
Osten als 2. Bauabschnitt ermöglicht respektive vorbereitet. 
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Darauf aufbauend wurde der Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiets Blotenberg – 1. BA“ für den 
westlichen Teil (rd. 2,8 ha) der Gesamtentwicklungsfläche am Nordhang des Blotenbergs zwischen 
Teutoburger-Wald-Weg und der Straße Blotenberg entwickelt und vom Rat der Stadt Werther 
(Westf.) am 14.03.2019 schlussendlich als Satzung beschlossen (DS Nr. 677/2019 inkl. Ergänzun-
gen).  
 
Nunmehr soll der Ostteil der Gesamtentwicklungsfläche am Nordhang des Blotenbergs im Rahmen 
des vorliegenden Bauleitplanverfahrens Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiets Blotenberg – 2. BA“ 
zur Abdeckung des weiterhin bestehenden Wohnflächenbedarfs entwickelt werden.  
 
Planerfordernis 

Zur Umsetzung der städtischen Planungsziele für den östlichen Teil der Wohnbaufläche am Bloten-
berg ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich (§ 1(3) BauGB). Ziel ist es, die Fläche als 
Wohngebiet mit unterschiedlichen Bau- und Wohnformen für verschiedene Personengruppen zu 
entwickeln. Angestrebt wird zudem eine soziale Durchmischung. 
 
Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt hat daher am 06.08.2019 den Beschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiets Blotenberg – 2. BA“ gefasst (Drucksache Nr. 
716/2019).  
 
Hinweis: Ergänzend wird auf die einleitenden Ausführungen zum Bauleitplanverfahren Nr. 43 
„Wohngebiet Blotenberg – 1. BA“ verwiesen. 
 
 
 

2. Lage und Größe des Plangebiets, räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 43 „Blotenberg – 2. BA“ liegt im Süden der Kernstadt am 
Nordrand des Blotenbergs als Ausläufer des Teutoburger Waldes und umfasst eine Fläche von ca. 
3,37 ha. Es wird wie folgt begrenzt: 

 Im Norden durch die Bielefelder Straße, 

 im Osten durch den Wirtschaftsweg Blotenberg, 

 im Südosten/Süden durch Wald, 

 im Westen durch den 1. Bauabschnitt des Bebauungsplans Blotenberg, 

 im Nordwesten durch den Teutoburger-Wald-Weg. 
 
Zur genauen Abgrenzung des Geltungsbereichs wird auf die Plankarte verwiesen. 
 
 
 

3. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

3.1 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Im südöstlichen Ortseingangs- bzw. Durchfahrtsbereich der Stadt Werther (Westf.) grenzt unmit-
telbar südwestlich an die Bielefelder Straße (L 785) eine Ackerfläche, die sich in einer Tiefe zwischen 
etwa 200 m – 250 m über einen Teil des Nordhangs des Blotenbergs erstreckt. Der westliche Bereich 
dieser Ackerfläche wurde bereits durch den Bebauungsplan Nr. 43 Blotenberg – 1. BA überplant (DS 
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Nr. 677/2019 inkl. Ergänzungen). Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens soll nunmehr 
der östliche Bereich im Sinne des 2. Bauabschnitts (2. BA) städtebaulich entwickelt und planungs-
rechtlich gesichert werden. 
 
Im Nordwesten des Plangebiets des 2. Bauabschnitts, im Kreuzungsbereich der Bielefelder Straße 
und des Teutoburger-Wald-Wegs, befindet sich das denkmalgeschützte Hauptgebäude der ehema-
ligen Hofstelle Overbeck sowie ortsbildprägende Hofeichen und einzelne Obstgehölze. Die Hofstelle 
ist seit vielen Jahren unbewirtschaftet und ungenutzt. Das markante Gebäude ist durch seine frei-
stehende Lage und die vorgelagerte Grünfläche gut von der Bielefelder Straße aus sichtbar. Zur 
Bielefelder Straße ist das Hofgrundstück teilweise mit einer Steinmauer eingefasst. 
 
Südlich des Hofgebäudes grenzt der 1. Bauabschnitt des Bebauungsplans Nr. 43 Blotenberg mit 
einem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet an. Dort befindet sich am Teutoburger-Wald-Weg 3 
auf einer Teilfläche von ca. 900 m² ein Wohngebäude mit untergeordneter gewerblicher Nutzung 
(vormals Tischlerei, heute Laden). Das Gebäude ist zweigeschossig mit Satteldach und zusätzlich 
genutztem Dachraum.  
 
Im südlichen Verlauf grenzt die ebenfalls im 1. Bauabschnitt festgesetzte öffentliche Grünfläche 
sowie Wendeanlage an. Südlich sowie südöstlich des Plangebiets befindet sich eine Waldfläche, 
diese reicht in Teilen bis in das Plangebiet hinein. Im Südwesten handelt es sich dabei um Fichten-
wald, im Übrigen stellt sich der Wald als Buchenaltholzbestand dar. Topografisch liegt der Bloten-
berg dem Höhenzug des Teutoburger Waldes nördlich vorgelagert. 
 
Am östlichen Rand des Plangebiets verlaufen Gehölzstrukturen. Wiederum östlich davon wird das 
Plangebiet durch den Wirtschaftsweg Blotenberg abgegrenzt. Im Nordosten grenzt das Plangebiet 
direkt an den Wirtschaftsweg Blotenberg an. Nördlich wird das Plangebiet durch die Bielefelder 
Straße begrenzt. Zur entsprechenden Saison befinden sich seit vielen Jahren im Norden des Plan-
gebiets an der Bielefelder Straße temporärere Verkaufsstände für Erdbeeren und Spargel. 
 
Die Planfläche fällt insgesamt auf einer Länge von ca. 250 m um rund 20 m relativ gleichmäßig von 
rund 160 m über NHN (Normalhöhennull, Höhensystem DHHN 92) im Süden auf rund 140 m über 
NHN im Norden ab. 
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Luftbild (genordet, ohne Maßstab) 

Quelle: Stadt Werther (Westf.), 22.06.2016 

 
 

3.2 Landesplanung und Flächennutzungsplan 

Durch die vorliegende Planung werden insbesondere folgende Inhalte des Landesentwicklungs-
plans LEP NRW in der Fassung von 2017 unter Abänderung durch die Änderung des LEP NRW 2019 
berücksichtigt: 
 
6.1-1 Ziel Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung  
6.1-3 Grundsatz Leitbild „dezentrale Konzentration“ 
6.1-4 Ziel Keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen  
6.1-5 Grundsatz Leitbild „nachhaltige europäische Stadt“ 
6.1-6 Grundsatz Vorrang der Innenentwicklung  
6.1-7 Grundsatz Energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung  
6.1-8 Grundsatz Wiedernutzung von Brachflächen  
6.1-9 Grundsatz Vorausschauende Berücksichtigung von Infrastrukturkosten und Infrastruktur-

folgekosten  
 
Mit der vorliegenden Planung erfolgt die Siedlungsentwicklung flächensparend und bedarfsgerecht, 
orientiert an der stetigen örtlichen Nachfrage sowie weiterhin kompakt in unmittelbarer Nähe des 
Stadtkerns. Es werden keine bandartigen Entwicklungen oder Splittersiedlungen verfestigt.  
 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld (GEP, Blatt 
11), ist die Planfläche insgesamt als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. Die Bauleitpla-
nung ist somit den landes- und regionalplanerischen Zielen angepasst. 
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Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Werther (Westf.) stellt das Plangebiet i. W. als 
Wohnbaufläche dar. Im vorliegenden Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. BA“ sol-
len die Flächen weitestgehend als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO überplant werden. 
Weiterhin stellt der FNP eine rund 40 m breite Freiraumzone zwischen Wohnbaufläche und Wald 
als Fläche für die Landwirtschaft dar. Das geplante Wohngebiet reicht im äußersten Süden gering-
fügig in diese Fläche hinein. Daneben sollen hier öffentliche Maßnahmenflächen gemäß § 9(1) 
Nr. 20 BauGB festgesetzt werden. Diese geringe Abweichung von den nicht parzellenscharfen Dar-
stellungen des FNP wird als geringfügige Konkretisierung angesehen. Die Grundkonzeption des FNP 
wird insgesamt nicht berührt. 
 
Die Stadt sieht die vorliegende Planung somit gemäß aktuellem Kenntnisstand als aus dem wirksa-
men FNP entwickelt an. Vor diesem Hintergrund wird kein Erfordernis gesehen, den Flächennut-
zungsplan an dieser Stelle kleinteilig zu ändern. 
 
 

3.3 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Änderung oder Neuaufstellung eines Bebauungsplans kann Eingriffe in Natur und Landschaft 
vorbereiten. Bei der Erarbeitung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege sowie auf die biologische Vielfalt zu prüfen und in der Ab-
wägung zu berücksichtigen. 
 

 

Landschaftsplan Osning – Entwicklungsziele (genordet, ohne Maßstab) 

Quelle: Kreis Gütersloh, abgerufen im Internet am 15.11.2019 

 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplans „Osning“ des Kreises Gütersloh. Für 
den Großteil des Plangebiets ist das Entwicklungsziel 1.6 „temporäre Erhaltung (bis zur baulichen 
Nutzung)“ dargestellt. Die gekennzeichneten Teilräume dienen nach dem Landschaftsplan „eindeu-
tig der zukünftigen baulichen Entwicklung“. „Dieses Entwicklungsziel hat daher nur eine vorüber-
gehende Wirkung und behindert nicht die bauliche Entwicklung“ (siehe Landschaftsplan Osning, 
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Seite 28). Unabhängig davon sind im Bebauungsplan Nr. 43, 2. Bauabschnitt Regelungen vorgese-
hen, die auf die landschaftliche Einbindung des künftigen Wohngebiets abzielen. Maßnahmen sind 
z. B. die Anordnung einer öffentlichen Grünfläche, einer Maßnahmenfläche sowie privater Freiflä-
chen vorgelagert vor der Waldkante. 
 
Der Geltungsbereich liegt nicht in einem Naturschutzgebiet (NSG). Hier befinden sich auch keine 
FFH-Gebiete oder europäischen Vogelschutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Geschützte und schutzwürdige Biotope liegen eben-
falls nicht auf der Fläche. 
 
Etwa 1,9 km westlich beginnt nächstliegend das großräumige FFH-Gebiet „Östlicher Teutoburger 
Wald“, welches u. a. als Entwicklungsziel die „Erhaltung und Entwicklung naturnaher, altersgestaf-
felter Buchenwälder durch naturnahe Bewirtschaftung und Sukzession“ vorsieht.  
 
Mehrheitlich südlich des Plangebiets grenzt das im Landschaftsplan Osning festgesetzte Land-
schaftsschutzgebiet LSG-Osning an, welches die „Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes oder der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter“ zum Schutzziel hat. Teil-
flächen im Süden und Osten des vorliegenden Plangebiets liegen innerhalb des festgesetzten LSG-
Osning. In etwa 400 m nordwestlicher Entfernung liegt das gesetzlich geschützte Biotop BT-3916-
0001-2013, welches eine Seggen- und Binsenreiche Nasswiese ist. Dieses wird von dem schutzwür-
digem Biotop BK-3916-0011 „Feuchtgrünlandkomplex im Umfeld der Wassergewinnungsanlage 
Werther“ überlagert. Ein weiteres schutzwürdiges Biotop liegt mit etwa 150 m südwestlicher Ent-
fernung zum Plangebiet. Dieses ist das BK- 3916-201 „Südwestlicher Kamm des Blotenbergs bei 
Werther“, welches weiter nach Süden verläuft. Der Waldbereich des Blotenbergs und dessen Aus-
läufer in nördliche Richtung stellen die Biotopverbundfläche VB-DT-3916-0122 dar. Der Blotenberg 
wird des Weiteren mit einer Schraffur als Bereiche für den Schutz der Natur BSN-0929 sowie Ge-
biete für den Schutz der Natur GSN-0459 überlagert. 350 m südöstlich des Plangebiets verläuft ent-
lang der Bielefelder Straße eine Allee mit der Bezeichnung AL-GT-0075. 
 
Das Plangebiet liegt, ebenso wie das gesamte Stadtgebiet südwestlich der L 785 und Teile auf der 
Nordostseite dieser Landesstraße, im großräumigen Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald/ 
Wiehengebirge. 
 
Der Bebauungsplan überplant eine bisher im Außenbereich liegende, größtenteils als Acker intensiv 
genutzte und baulich nur in einzelnen Randbereichen bereits vorgeprägte Fläche mit Wohnnutzun-
gen sowie zugehörigen Erschließungs- und Grünflächen. Die Stadt geht bislang davon aus, dass der 
Übergang zu den landschaftlich und aus Naturschutzgründen wertvollen Bereichen im Rahmen der 
Festsetzungen ausreichend berücksichtigt wird. 
 
 

3.4 Gewässerschutz 

Oberflächengewässer, auch in der Form von Straßenseitengräben, existieren im Plangebiet nicht. 
Der Geltungsbereich liegt weder innerhalb eines Überschwemmungsgebiets noch im Wasser- oder 
Heilquellenschutzgebiet. 
 
Nordwestlich, außerhalb des Plangebiets verläuft der Schwarzbach parallel zum Teutoburger-Wald-
Weg. Ein Trinkwasserschutzgebiet (Schutzzone II und IIIA) beginnt in ca. 430 m Entfernung nord-
westlich. Das Hochwasserrückhaltebecken zwischen Schwarzbach und Teutoburger-Wald-Weg süd-
lich der Hofstelle Venghaus ist im November 2018 fertiggestellt worden. Ein weiterer Rückhalte-
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raum besteht südlich der Sportplätze an der Weststraße. Somit verfügen alle Zuflüsse des Schwarz-
bachs südlich und westlich des Teutoburger-Wald-Wegs über Räume zur Hochwasserretention. 
 
 

3.5 Bodenschutz 

Gemäß Bodenkarte NRW stehen im Plangebiet überwiegend schluffige Lehmböden als Parabraun-
erde an, deren Bearbeitbarkeit nach starken Niederschlägen erschwert ist. Der Boden weist eine 
mittlere Wasserdurchlässigkeit auf. Die Kriterien der landesweit rechtlich zu schützenden Böden in 
Nordrhein-Westfalen treffen auf die Böden hier insgesamt zu. Es handelt sich um fruchtbare Böden 
mit sehr hoher Funktionserfüllung als Regelungs- und Pufferfunktion/natürliche Bodenfruchtbar-
keit. Im Hinblick auf die landwirtschaftliche Nutzung werden laut Reichsbodenschätzung Teilflächen 
mit maximal 70 Bodenpunkten eingestuft (55 – 75 = hoch). 
 
Durch die Planung gehen die schutzwürdigen Bodenfunktionen zumindest teilweise in den künftig 
durch Gebäude und Erschließungsanlagen versiegelten Bereichen vollständig verloren. Die Flächen-
inanspruchnahme wird auch im Hinblick auf die Bodenschutzbelange unter Punkt 6.2 dieser Be-
gründung näher behandelt. 
 
 

3.6 Altlasten und Kampfmittel 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 43 „Blotenberg – 2. BA“ sind keine altlastenverdäch-
tigen Flächen oder Altlasten bekannt. Südöstlich außerhalb der Planfläche befinden sich zwei Alt-
standorte, die im Altstandortkataster des Kreises Gütersloh erfasst sind und von dort überwacht 
werden (3916 IM 47, 3916 IM 48). Nach den Informationen der Stadt geht von keinem der Altstand-
orte eine Gefahr aus. 
 
Nach Landesbodenschutzgesetz besteht allgemein die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der zuständigen Behörde 
(hier: Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Gütersloh) mitzuteilen, sofern derartige Feststellun-
gen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen o. ä. Eingriffen in den 
Boden und in den Untergrund getroffen werden.  
 
Kampfmittel sind im Plangebiet und im näheren Umfeld ebenfalls nicht bekannt. Weist bei der 
Durchführung von Bauarbeiten der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder wer-
den verdächtige Gegenstände beobachtet, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, 
der Staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst ist zu benachrichtigen. 
 
 

3.7 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Im Norden des Plangebiets befindet sich die alte Hofstelle „Overbeck“. Im Zuge der frühzeitigen 
Beteiligungsschritte zum Bebauungsplan Nr. 43 – 1. BA ist die Prüfung der denkmalrechtlichen Un-
terschutzstellung der Hofstelle veranlasst worden. Im Ergebnis hat der LWL-Denkmalschutz das 
Hauptgebäude als denkmalwürdig bewertet. Die Eintragung in die Denkmalliste ist zwischenzeitlich 
erfolgt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 28.03.2015. Die Eintragung ist rechtskräftig.  
Eine Bebauung rückwärtig des denkmalwürdigen Gebäudes ist nach den Erörterungen mit dem 
LWL-Denkmalschutz voraussichtlich unproblematisch, da hierdurch insbesondere die Sichtbarkeit 
des Hauptgebäudes von der Bielefelder Straße aus nicht beeinträchtigt wird. Eine Bauvoranfrage 
für eine entsprechende Bebauung zur Nachnutzung der alten Hofstelle durch einen Betrieb der IT-
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Branche wurde 2015 positiv beschieden. Die gesamten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Zu-
sammenhang mit dem Denkmalumfang stehen unter dem Vorbehalt der denkmalrechtlichen Er-
laubnis. Ein frühzeitiger Einbezug des LWL wird bei allen Maßnahmen empfohlen. Im Bebauungs-
plan  wird der  Denkmalumfang gemäß § 9(6) BauGB nachrichtlich dargestellt. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum 1. BA hat der LWL-Archäologie für Westfalen mitge-
teilt, dass im Plangebiet archäologische Fundplätze nicht ausgeschlossen werden können. Eine ar-
chäologische Untersuchung ist notwendig. Diese sollte sinnvollerweise auf den Straßenflächen 
durchgeführt werden, da der Humusboden für den Ausbau der Straßen und der Versorgungsleitun-
gen in jedem Fall entfernt werden muss. Hierzu ist in Abstimmung und in Anwesenheit der LWL-
Archäologie für Westfalen der Humus-/Oberboden mit einem Bagger mit Grabenschaufel abzutra-
gen. Zur Vermeidung von Verzögerungen bei der Erschließung sollte diese Maßnahme mindestens 
8 Wochen (Stellungnahme LWL-Archäologie für Westfalen vom 08.03.2013 im Rahmen des Bauleit-
planverfahrens Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“) vor Beginn der eigentlichen Erschließungsarbeiten 
stattfinden. 
 
Im Übrigen sind Boden- und Baudenkmale im Plangebiet und im näheren Umfeld nicht bekannt. 
Auch befinden sich hier keine besonders prägenden Objekte oder Situationen, die in der Denkmal-
liste der Stadt enthalten oder kulturhistorisch von besonderem Wert sind. Relevante Sichtbezie-
hungen, bis auf diejenigen im Zusammenhang mit der alten Hofstellt, zu Denkmalen bestehen 
ebenfalls nicht. Die Aufstellung des Bebauungsplans hat somit keine Auswirkungen auf denkmal-
pflegerische Belange. Generell gilt: Werden bei den künftigen Bau- und Erdarbeiten ur- und früh-
geschichtliche Bodenfunde gemacht, sind diese meldepflichtig. Auf die einschlägigen denkmal-
schutzrechtlichen Bestimmungen wird verwiesen. 
 
 
 

4. Planungsziele und Plankonzept 

Wesentliches Planungsziel des Bebauungsplans Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. BA“ ist die Be-
reitstellung zusätzlichen Wohnbaulands, um zur Deckung der anhaltenden entsprechenden Nach-
frage in Werther (Westf.) beizutragen. Damit soll ausdrücklich auch die Sicherung des Bestands und 
der Weiterentwicklung von Werther (Westf.) als „gesunde“ Kleinstadt mit intakter, vielfältiger 
Infrastruktur unterstützt werden, wozu eine ausreichende Mantelbevölkerung die wesentliche 
Voraussetzung ist. 
 
Dazu sieht die Stadt neben den laufenden Anstrengungen zur Unterstützung der Innenentwicklung 
das Erfordernis, auch am Siedlungsrand – hier in sehr gut integrierter Lage – in moderatem Umfang 
eine ergänzende Siedlungsentwicklung vorzunehmen. Die Überlegungen zur Bedarfslage sind unter 
Punkt 1 dieser Begründung dargelegt. Im Ergebnis soll die Wohngebietsentwicklung im Bereich Blo-
tenberg, im Anschluss an den Bebauungsplan Nr. 43 „Blotenberg – 1.BA“ (siehe DS Nr. 677/2019 
inkl. Ergänzungen), fortgesetzt werden. Der anstehende östliche Teil weist eine Gesamtfläche von 
rund 3,37 ha auf. Der Bereich soll zur Abdeckung des weiterhin bestehenden Wohnflächenbedarfs 
entwickelt werden. Im Sinne des allgemeinen Planungsziels die Wege in der Stadt möglichst kurz zu 
halten, soll die Planung jedoch optional auch den rechtlichen Rahmen zur Ansiedlung wohnverträg-
licher Nutzungen definieren. Denkbar wäre eine solche verträgliche Nutzungsmischung insbeson-
dere entlang der Bielefelder Straße (L 785) in Kombination mit der hohen Erschließungsgüte. 
 
Inhaltliche Basis für die Gesamtentwicklung und damit auch für den 2. Bauabschnitt bildet dabei 
grundsätzlich weiterhin die Variante 1 des städtebaulichen Rahmenkonzepts und die anschließende 
Weiterentwicklung der städtebaulichen Rahmenplanung vom September 2013. Darauf aufbauend 
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wurde der Bebauungsplan Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“ entwickelt, nunmehr soll der 2. Bauabschnitt 
in Form des vorliegenden Bauleitplanverfahrens folgen.  
 
 

 

Städtebauliches Rahmenkonzept, Variante 1 für die Gesamtentwicklungsfläche „Blotenberg“ zwischen Teutoburger-
Wald-Weg und Straße Blotenberg (genordet, ohne Maßstab) 
Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 43 im Februar/März 2013 
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Auszug städtebauliches Rahmenkonzept (Bebauungsplan Nr. 43 „Blotenberg“ Variante 4a) für die Gesamtentwick-
lungsfläche „Blotenberg“ zwischen Teutoburger-Wald-Weg und Straße Blotenberg, Stand September 2013 (genordet, 
ohne Maßstab) 
 
 

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen im Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans 
Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“ sowie den aktuellen Rahmenbedingungen, Bedürfnissen und Anforde-
rungen gelten für das Plangebiet des 2. Bauabschnitts zusammenfassend die folgenden grundle-
genden Planungsziele im Einzelnen: 

 Weiterentwicklung des 2. Bauabschnitts unter Fortführung der grundsätzlichen städtebauli-
chen Vorgaben des 1. Bauabschnitts hin zu einer qualitätsvollen Gesamtgebietsentwicklung. 

 Stadtkernnahe Bereitstellung von Wohnbauland vor allem für Einfamilien- und Zweifamilien-
häuser sowie für Reihen- und Mehrfamilienhäuser in sogenannter 1½- und teils bis zu 3-ge-
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schossiger Bauweise. Möglichkeiten zur Einbindung alternativer Wohnformen (z. B. „Baugrup-
pen“, Einfamilienhäuser zur Miete etc.).  

 Eröffnung von Entwicklungsmöglichkeiten für wohnverträgliche gewerbliche Nutzungen ent-
lang der Bielefelder Straße unter Einbezug der ehemaligen Hofstelle.  

 Städtebauliche Sicherung (Lage) der prägenden ehemaligen Hofstelle und Akzentuierung (u. a. 
Sichtbeziehungen) als zentraler, identitätsstiftender Blickfang im lokalen Kontext bei gleichzei-
tiger Sicherstellung von verträglichen Entwicklungsmöglichkeiten. 

 Einbindung der künftigen Bebauung der stadtkernzugewandten Hanglage des Blotenbergs in 
das regionaltypische Orts- und Landschaftsbild durch angepasste Ausrichtung der Dächer, ein-
gegrünte Grundstücke und Siedlungsränder. 

 Weiterentwicklung des zentralen Grünzugs gemäß Vorgaben des 1. Bauabschnitts hin zu einer 
durchgängigen Grünzugachse mit attraktiver Wegeverbindung zwischen Wald im Süden und 
Kernstadt im Norden.  

 Quartierbildung im Plangebiet mit baulicher Schwerpunktbildung entlang der Bielefelder 
Straße und der südlich angrenzenden Fläche unter Fortführung der städtebaulichen Struktur 
des 1. Bauabschnitts.  

 Angemessene Berücksichtigung des südlich folgenden Waldes, der Einrichtungen der heutigen 
Flex®Eingliederungshilfe gGmbH am Teutoburger-Wald-Weg („Waldheimat“) und der künfti-
gen nachbarschaftlichen Interessen auch im Inneren durch Festsetzungen zum Maß der bauli-
chen Nutzung und zu gestalterischen Rahmenbedingungen. 

 Verkehrliche und versorgungstechnische Anbindung an den Teutoburger-Wald-Weg über die 
definierte städtebauliche Struktur des 1. Bauabschnitts sowie untergeordnet im nördlichen 
Bereich direkt an die Bielefelder Straße.  

 Schaffung von attraktiven Wegeverbindungen innerhalb des Baugebiets sowie ins Umfeld, 
dadurch Unterstützung und Ergänzung der Naherholungsfunktion des angrenzenden Land-
schaftsraums. 

 Günstige Niederschlagswasserentwässerung durch Einrichtung einer zentralen Regenwasser-
rückhaltung im Umfeld des nordwestlich zum Teutoburger-Wald-Weg parallel verlaufenden 
Schwarzbachs auf städtischen Flächen. 

 Angemessene Berücksichtigung der Immissionsschutzbelange der Nachbarschaft sowie der 
Bewohner des künftigen Wohngebiets (Stichworte Verkehrslärm, landwirtschaftliche Immissi-
onen etc.). 

 Angemessene Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes. 
 
Ein Planungserfordernis ist gegeben, um die Fläche und ihre Erschließung nach diesen kommunalen 
Zielsetzungen planungsrechtlich zu ordnen. 
 
 

5. Inhalte und Festsetzungen  

Durch den Bebauungsplan Nr. 43 „Blotenberg – 2. BA“ sollen die rechtsverbindlichen Festsetzungen 
für eine geordnete städtebauliche Entwicklung der bislang überwiegend als Acker genutzten Plan-
fläche geschaffen werden. Die Festsetzungen leiten sich aus den oben genannten Zielvorstellungen 
ab. Darüber hinaus orientieren sie sich am landschaftlichen und baulichen Umfeld sowie an heuti-
gen städtebaulichen Anforderungen an den Wohnsiedlungsbereich und insbesondere den Festset-
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zungen im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“. Neben grundlegenden Fest-
setzungen zur Nutzungsart werden abgestufte Vorgaben zu Höhenentwicklung, Baugestaltung und 
Grünordnung getroffen. Insgesamt sollen die Bau- und Gestaltungsvorgaben einen gewissen Spiel-
raum eröffnen, um so durch individuelle Wünsche und Vorstellungen geprägte Bauvorhaben zu er-
lauben. Die getroffenen Festsetzungen sollen jedoch auch gewährleisten, dass für Teilquartiere je-
weils einheitliche bzw. ablesbare Gebietscharaktere unterstützt werden, um so ein harmonisches 
Miteinander von Gebäuden und Freiflächen sowie einen angemessenen Übergang in das Umfeld 
an den unterschiedlich charakterisierten Rändern des künftigen Wohngebiets zu gewährleisten. 
Insgesamt soll die planungsrechtliche Grundlage dafür geschaffen werden, in dem neuen Wohnge-
biet einen hochwertigen, klar ablesbaren Gebietscharakter zu entwickeln. 
 
Die Stadt Werther (Westf.) unterstützt dies auch über die Inhalte der Bauleitplanung hinaus da-
durch, dass sie die Flächen selbst vermarktet und im Zuge des Verkaufs der Flächen, u. a. durch 
Regelungen in den Kaufverträgen, weitergehender Vorgaben sichert. 
 
 

5.1 Art der baulichen Nutzung  

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Das Allge-
meine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen, erlaubt aber auch eine gewisse Nutzungsmi-
schung und in diesem Rahmen ein verträgliches Nebeneinander nicht störender Nutzungen. Insbe-
sondere im Bereich der alten Hofstelle und der Teilfläche WA2 sind wohnverträgliche gewerbliche 
Nutzungen denkbar und städtebaulich sinnvoll. Dies gründet insbesondere an der Tatsache, dass 
die beiden Bereiche direkt an der übergeordneten Hauptverkehrsstraße liegen. Die im WA zunächst 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden ausgeschlossen, 
da diese dem örtlichen Rahmen sowie den Planungszielen aufgrund ihres Flächenbedarfs und des 
zu erwartenden Verkehrsaufkommens nicht gerecht werden. 
 
In den Teilflächen WA3 und WA4 mit den typischen Baustrukturen für Ein-/Zweifamilienhäuser 
sowie untergeordnet Reihenhäuser wird die Anzahl der zulässigen Wohnungen je Wohngebäude 
auf 2 Wohneinheiten im Einzelhaus sowie auf 1 Wohneinheit in einer Doppelhaushälfte und Haus-
gruppeneinheit beschränkt. Dieses dient der Sicherung der familiengerechten Wohnnutzung und 
verhindert eine dem geplanten Wohngebietscharakter sowie dem Erschließungssystem (Parkplatz-
bedarf etc.) und der Nachbarschaft widersprechende bzw. nicht verträgliche Verdichtung.  
 
Die in Doppelhauseinheiten und Hausgruppeneinheiten ggf. mögliche Ausnahme nach § 31(1) 
BauGB für eine zusätzliche Einliegerwohnung soll die ansonsten strikte Begrenzung auf 1 Wohnung 
je Einheit in begründeten Situationen öffnen und Härtefälle vermeiden. Die Stadt stellt hier v. a. auf 
familienbedingte, sozial begründete Sondersituationen ab. Insbesondere für ältere Personen 
(Großeltern) oder für z. B. behinderte Familienmitglieder soll ggf. eine Wohnungsteilung im Einzel-
fall nicht ausgeschlossen sein. Ausdrücklich sind hiermit nicht wirtschaftliche Gründe wie Vermark-
tung und Vermietung gemeint, welche ansonsten zu einer nachträglichen Verdichtung führen könn-
ten. Weiter ist ein zusätzlicher Stellplatznachweis geboten. Der im Rahmen der Ausnahmeregelung 
gegebene Entscheidungsspielraum wird von der Stadt eng ausgelegt. 
 
In den Teilflächen WA1 (alte Hofstelle) und WA2 mit den geplanten dichteren Baustrukturen und 
größeren Entwicklungspotentialen/-möglichkeiten zur Deckung des entsprechenden Bedarfs er-
folgt begründet keine Begrenzung der Zahl der zulässigen Wohneinheiten.  
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5.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen  

Durch den städtebaulichen Entwurf und die getroffenen Festsetzungen wird unterstützt, dass sich 
die Bebauung und die Erschließung an der Neigung des Geländes ausrichtet, um hierdurch die land-
schaftliche Einbindung zu begünstigen und erforderliche Höhenversprünge innerhalb des Bauge-
biets funktional und gestalterisch möglichst harmonisch einzubinden. Die Festsetzungen zu den 
überbaubaren Flächen und Nutzungsmaßen berücksichtigen dies und werden darüber hinaus in 
Richtung des Waldes im Süden im Sinne einer zunehmend lockeren Bebauung abgestuft. Dazu wird 
das Allgemeine Wohngebiet in die vier Teilflächen WA1, WA2, WA3 und WA4 gegliedert. Die zent-
ralen Regelungen über Nutzungsmaße und weitere planungsrechtliche Festsetzungen ergeben sich 
im Einzelnen aus folgenden Überlegungen: 

 Die Grundflächenzahl GRZ wird im gesamten Wohngebiet mit 0,4 festgesetzt und somit als 
Obergrenze im Sinne der BauNVO zugelassen. Damit wird eine effektive Bodennutzung vorbe-
reitet, auch wird hier insbesondere der Hanglage und den damit verbundenen Möglichkeiten 
und Erfordernissen der konkreten baulichen Ausgestaltung Rechnung getragen. Der eröffnete 
Spielraum wird daher für das Wohngebiet insgesamt als sinnvoll angesehen. 

Angesichts der noch offenen, konkreten Entwicklung im Bereich der ehemaligen Hofstelle und 
innerhalb der Teilfläche WA2, wird in diesen Bereichen grundsätzlich die Möglichkeit von Tief-
garagenlösungen planerisch eröffnet/erwünscht. Diesbezüglich ist im Bebauungsplan auch 
eine geringfüge Überschreitung der Gesamt-GRZ von 0,6 auf 0,7 festgesetzt. Aus Sicht der 
Stadt könnten Tiefgaragen in diesen Bereichen, den unter Umständen größeren Stellplatzbe-
darf aufgrund der Lagequalität direkt an der Bielefelder Straße und die in diesem Zusammen-
hang erwünschten/möglichen gewerblichen Nutzungen qualitätsvoll im städtebaulichen Kon-
text sicherstellen.  

 Hinsichtlich der Geschossigkeit werden Differenzierungen vorgenommen. So werden in den 
Teilflächen WA1 und WA2 rechnerisch bis zu drei Vollgeschossen und in den Teilfläche WA3 
und WA4 maximal zwei Vollgeschosse zugelassen. Städtebauliches Ziel ist in den Teilflächen 
WA4 eine grundsätzlich 1½-geschossige Bauweise. In der Teilfläche WA3 mit den geplanten 
Reihenhausgruppen gegenüber der dichteren Bebauung entlang der Bielefelder Straße soll 
grundsätzlich städtebaulich eine 2-geschossige Bauweise zugelassen werden. In der Teilfläche 
WA2 wird eine 2½-geschossige Bauweise angestrebt. Im Bereich der denkmalgeschützten, al-
ten Hofstelle soll das Bestandsgebäude planungsrechtlich gesichert und ergänzend Raum für 
Entwicklungsmöglichkeiten auf der straßenabgewandt Seite definiert werden.  

 Die konkreten Gebäudehöhen (Trauf- und Firsthöhen bei Steildachbauten und Gesamthöhen 
bei Flachdachbauten) orientieren sich einerseits an den Festsetzungen im 1. BA und anderer-
seits an der Besonnung sowie den Denkmalbelangen im Bereich der alten Hofstelle. Ergänzend 
sei an der Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die gesamten Sanierungs- und Umbau-
maßnahmen im Zusammenhang mit dem Denkmalumfang unter dem Vorbehalt der denkmal-
rechtlichen Erlaubnis stehen. Ein frühzeitiger Einbezug des LWL wird bei allen Maßnahmen 
empfohlen. Das vorliegende Bauleitplanverfahren regelt insofern den städtebaulichen Rah-
men, den es im Zuge der konkreten Umsetzungsebene mit den Beteiligten (u. a. Eigentümer, 
Stadt Werther, LWL) weiter zu konkretisieren gilt. Aus Sicht der Stadt ist diese gestufte Heran-
gehensweise zielführend und sachgerecht. Die in der Teilfläche WA1 (ehemalige Hofstelle) de-
finierte Traufhöhe von 5,0 m und Firsthöhe von 12,0 m orientiert sich explizit am baulichen 
Bestand. Die ergänzend festgesetzte Gesamthöhe von maximal 11,0 m ermöglicht eine drei-
geschossige Bauweise die sich bezüglich des bestehenden Daches und der damit verbundenen 
Firsthöhe von rund 12,0 m  städtebaulich unterordnet.  
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Das Festsetzen einer maximalen Traufhöhe von 7,5 m, einer maximalen Firsthöhe von 12,0 m 
sowie einer maximalen Gesamthöhe von 10,5 m in der Teilfläche WA2 ermöglicht das Realisie-
ren einer 2 ½-geschossigen Bauweise mit Steildach oder alternativ 3-geschossigen Bauweise 
mit Flachdach. Aus Sicht der Stadt ist die geplante Höhenentwicklung direkt an der übergeord-
nten Hauptverkehrsstraße zielführend und verträglich. Mit den ergänzenden baugestalteri-
schen Vorgaben zur Dachgestaltung, kann ein eventuelles drittes Vollgeschoss im Dachraum 
untergebracht werden. Die insoweit eher bauordnungsrechtliche Abgrenzung zwischen zwei 
und drei Vollgeschossen ist bei Einhaltung der geregelten Bauhöhen städtebaulich von unter-
geordneter Bedeutung. Die Vorgaben in dem topografisch für eine stärkere Verdichtung be-
sonders geeigneten Bereich stellen eine gute bauliche Ausnutzungbarkeit für Projekte des 
Wohnungsbaus dar und begünstigen im Bereich der Bielefelder Straße die Schaffung von orts-
bildprägenden baulichen Schwerpunkten. Insgesamt werden hier aber keine Mindestmaße z. 
B. der Geschossigkeit oder der Traufhöhe vorgegeben. Auf diese Weise soll ein hohes Maß an 
individueller Baufreiheit eröffnet werden, um die Umsetzung spezieller Wohnformen beson-
ders zu unterstützen. Die Stadt wird aber im Rahmen der eigenen Vermarktung der entspre-
chenden Flächen darauf achten, dass Projekte umgesetzt werden, die den städtischen Zielset-
zungen für die markanten Punkte im künftigen Wohngebiet Rechnung tragen. 

In der Teilfläche WA3 wird durch die Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen und die 
Begrenzung der Trauf- und Firsthöhen auf maximal 6,5 m bzw. 10,5 m bei ausschließlich zuläs-
sigen Steildächern eine sogenannte 2½-geschossige Bauweise ermöglicht. Die städtebauliche 
Dichte in der Teilfläche WA3 leitet demnach von der Teilfläche WA2 in den nochmals kleintei-
ligeren Bereich der Teilflächen des WA4 über. In diesen Bereichen wird durch die Festsetzung 
von maximal zwei Vollgeschossen und die Begrenzung der Trauf- und Firsthöhen auf maximal 
4,8 m bzw. 9,5 m eine sogenannte 1½-geschossige Bauweise ermöglicht. Zur rechnerisch vollen 
Zweigeschossigkeit gilt hier das gleiche, wie in den Teilflächen WA2 in Bezug auf rechnerisch 
zwei Vollgeschosse. Im Vergleich zum 1. BA wird vorliegend die maximale Traufhöhe aufgrund 
zwischenzeitlich gestiegener energetischer Anforderungen um 30 cm auf insgesamt maximal 
4,8 m begründet erhöht. Die Stadt trägt damit der fortlaufenden Entwicklung zweckmäßig 
Rechnung und eröffnet den künftigen Bauwilligen im 2. BA einen adäquaten Entwicklungsrah-
men. Insbesondere in den Übergangsbereichen zum Wald und dem nach Süden ansteigenden 
Geländeverlauf erfolgt die stärkere Begrenzung der Geschossigkeit und der Bauhöhen in Kom-
bination mit baugestalterischen Vorgaben zur Dachgestaltung im Hinblick auf eine Einbindung 
in den Landschaftsraum und eine gute Besonnung der Wohnseiten. Die Verbindung der Rege-
lungen zur Geschossigkeit und der Begrenzung der Bauhöhen ermöglicht einerseits ausrei-
chende Nutzungsmöglichkeiten im Dachraum, ohne dabei andererseits durch sehr hohe Au-
ßenwände Kubaturen entstehen zu lassen, die optisch eher dem eines zwei- bzw. in der Hang-
lage sogar bis zu dreigeschossigen Hauses ähneln würden. Zwei- oder gar dreigeschossig wir-
kende Gebäude sind in den Teilbereichen WA4 insbesondere im Übergang zum Wald nicht 
gewollt. 

 Aufgrund der Hanglage des Plangebiets kann als Bezugshöhe („Unterer Bezugspunkt“) hier 
nicht die in ebenem Gelände häufig gewählte Regelfestsetzung mit Rückgriff auf die Höhe der 
Planstraße angewandt werden, da je nach Grundstückslage ober- bzw. unterhalb von Erschlie-
ßungsstraßen bzw. der Gefällesituation der Straßenabschnitte an Grundstücksrändern sehr 
unterschiedliche Bauhöhen möglich wären. Die Gewährleistung einer städtebaulich geordne-
ten Bauhöhenentwicklung wäre hier mit der o. g. Regelfestsetzung daher nicht möglich. Für 
diesen Bebauungsplan und für die künftige, zugehörige Erschließungsplanung wurde bereits  
eine Höhenaufnahme des Geländes erstellt. Auf deren Grundlage wird in den Teilflächen WA1 
bis WA4 zur Wahrung einer angemessenen grundstücksbezogenen Flexibilität als Bezugshöhe 
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das natürlich gewachsene Gelände im Mittelpunkt des Baufelds eines jeden späteren Grund-
stücks gewählt. Der Bezugspunkt wird als Geländehöhe des Schnittpunkts der geometrischen 
Mittellinien der Baufläche eines späteren Grundstücks bestimmt. In einer Prinzipskizze in der 
Plankarte ist für eine beispielhafte, unverbindliche Grundstücksteilung der jeweilige Bezugs-
punkt dargestellt. Durch die Verknüpfung mit der Höhenaufnahme in Meter über NHN können 
die Geländehöhen somit nachvollzogen werden, auch im Falle von Abweichungen bei den 
Grundstücksteilungen. Auf Grundlage des Plankonzepts wäre alternativ auch für jedes ge-
plante Baugrundstück eine exakte Höhenangabe in Meter über NHN möglich. Da die Bauhöhen 
in dem geneigten Gelände dann aber für jedes Grundstück fallbezogen bereits im Vorgriff auf 
spätere definitive Grundstücksteilungen festgelegt werden müssten und da dann nur noch ein 
sehr enger Spielraum für die Grundstücksteilung und Baukörperanordnung auf einem Grund-
stück möglich wäre, wurde eine solche Vorgehensweise verworfen. Für das Plangebiet wird 
eine Erschließungsplanung mit Höhen etc. erstellt, die im Planverfahren als Grundlage der Hö-
henermittlung beigefügt wird. 

 Auch mit den Festsetzungen zur Geschossflächenzahl GFZ werden die Differenzierungen zwi-
schen den Teilflächen WA1 und WA2 einerseits sowie WA3 und WA4 andererseits fortgeführt 
und in Abstimmung mit der jeweils rechnerisch zulässigen Vollgeschossigkeit zugelassen.  Der 
eröffnete Spielraum wird für das Wohngebiet insgesamt als sinnvoll angesehen. Im Plangebiet 
sichern die übrigen Festsetzungen die angestrebte lockere Bebauung aus Sicht der Stadt be-
reits ausreichend ab, so dass hier keine Abstufung der GFZ benötig wird.  

 Die geplante, im Wesentlichen offene Bauweise erlaubt eine Mischung unterschiedlicher Bau- 
bzw. Wohnformen. In den Teilfläche WA1 und WA2 ist im Hinblick auf kompaktere Bauformen 
eine gewisse Verdichtung ausdrücklich gewünscht. Auf eine einschränkende Regelung hin-
sichtlich der Bauweise soll aus diesem Grund verzichtet werden. Eine stärkere Verdichtung ist 
zudem in der Teilfläche WA3 mittels Hausgruppen vorgesehen und die städtebauliche Struktur 
in diesem Sinne festgelegt. Folgerichtig werden in diesem Bereich zur Sicherstellung dieses 
Wohnungsangebots nur Hausgruppen zugelassen. Gerade Hausgruppen stellen ein interessan-
tes Angebot für Wohneigentumsgründer dar. In den Teilflächen WA4 ist dagegen ausdrücklich 
eine kleinteiligere Bebauung gewünscht. Diese erstreckt sich in Richtung Süden den Hang hin-
auf. Das Bebauungskonzept schlägt hier vor, Einfamilien- und Doppelhäuser möglichst „auf Lü-
cke“ zu stellen, um die Besonnungsverhältnisse weitgehend zu begünstigen. Daher werden 
hier nur Einzel- und Doppelhäuser im Rahmen der offenen Bauweise zugelassen. 

 Baugrenzen setzen Lage und Tiefe der überbaubaren Grundstücksflächen fest und regeln ne-
ben der Anordnung ausdrücklich auch die Lage der Gebäude zum Straßenzug und zur Nach-
barbebauung, um hierdurch Dichte und Besonnung zu optimieren. Die Ausrichtung der Bau-
fenster und die Abstände zwischen den Bauzeilen sind so gewählt, dass eine Besonnung durch 
die jeweils südlich oder südwestlich vorgelagerte Gebäudezeile im Zusammenspiel mit den 
noch festzusetzenden Bauhöhen angemessen optimiert werden kann. Hierdurch wird eine Ori-
entierung der Wohn- und Freiraumbereiche mehrheitlich nach Süden bis Westen mit hohem 
Wohnwert und energetischen Vorteilen unterstützt. Ausgenommen sind die Baugrundstücke 
östlich der Planstraße 2. Aufgrund der städtebaulichen erwünschten Orientierung der Haupt-
gebäude zur Planstraße 1 zur Stärkung der Straßenfassade werden hier bewusst Ostgärten 
städtebaulich vorgegeben. Aufgrund der erst noch folgenden definitiven Grundstücksauftei-
lung sind in diesem Bereich aber auch teilweise Südgärten möglich. 

Zur Sicherung der städtebaulichen Lage des Hauptgebäudes der alten Hofstelle werden im Be-
bauungsplan Baulinien definiert.  
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 Die Festsetzung der Hauptfirstrichtung bzw. der Gebäudelängsachse des jeweiligen Haupt-
baukörpers zielt darauf ab, in zusammenhängenden Teilbereichen eine gestalterische Linie zu 
erreichen, die mit dem Verlauf der Erschließungswege korrespondiert. Vorrangig bezieht sich 
dies auf die Fassung der das Ortsbild prägenden Randbereiche von Straßen durch eine einheit-
liche Trauflinie bzw. Giebelstellung. In den übrigen Bereichen wird zugunsten der gestalteri-
schen Freiheit auf Festlegungen verzichtet. 

 Im Hinblick auf private Stellplätze entlang der Verkehrsflächen sollen im Bereich der breiteren 
Planstraße 1 festgesetzte 3 m tiefe Ausschlussflächen eine optische Rücknahme der Anlagen 
gegenüber dem öffentlichen Raum sichern und parallel Spielraum für Durchgrünungsmaßnah-
men schaffen. Dies betrifft den Ausschluss von Garagen, überdachten Stellplätzen (Carports) 
und parallel zur Straßenbegrenzungslinie angeordneten Stellplätzen. Darüber hinaus ist im 
Zufahrtsbereich von Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) ein Abstand von 
mindestens 5 m zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten, um hierdurch eine weitere, wenn 
ggf. auch nur von Besuchern genutzte Stellplatzfläche zu ermöglichen. 

Durch Nebenanlagen ist ein Mindestabstand von 3 m zur Straßenbegrenzungslinie 
einzuhalten. Zielsetzung ist es, deren optische Präsenz, insbesondere im Straßenraum, im 
Rahmen zu halten und die straßenbegleitenden Flächen neben der Grundstückserschließung 
insbesondere der gärtnerischen Gestaltung vorzubehalten. 

 
5.3 Örtliche Bauvorschriften 

Zur gestalterischen Einbindung des neuen Wohngebiets und der Baukörper in den Siedlungsrand-
bereich werden örtliche Bauvorschriften nach BauO NRW in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Diese ergänzen die planungsrechtlichen Festsetzungen um Vorschriften zur Gestaltung baulicher 
Anlagen und des Umfelds. Im ortsüblichen Rahmen soll eine in den Grundzügen aufeinander abge-
stimmte Gestaltung der Baukörper und des Gebietscharakters erreicht werden. Entsprechend den 
städtebaulichen Zielsetzungen werden Festsetzungen getroffen, die insbesondere eine deutliche 
Vorgabe zwecks relativ einheitlicher Dach- und Fassadengestaltung vorgeben. Insgesamt sind die 
Regelungen verhältnismäßig und engen die Gestaltungsfreiheit der Bauherren nicht übermäßig ein. 
Sie orientieren sich an den ortsüblichen Rahmenbedingungen sowie der städtebaulichen Planung 
für das neue Wohnquartier und lassen gleichzeitig einen erheblichen Spielraum individueller       
Baufreiheit. 
 
Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

a) Der Dachlandschaft kommt eine besondere gestalterische Bedeutung hinsichtlich der Wirkung 
zum Straßenraum und damit auf das Orts- und Landschaftsbild zu. 

 Prägende Dachform im Umfeld ist das Satteldach mit Dachneigungen zumeist um 30° bis 45°, 
je nach Gebäudegröße und Geschosszahl. In Anlehnung an diese Dachform und die Dachnei-
gungen wird zur Wahrung des städtebaulichen Charakters für die Hauptdächer im Plangebiet 
grundsätzlich das Satteldach vorgegeben. Im Bereich der kleinteiligen Bebauung innerhalb 
der Teilflächen WA4 wird eine konkrete Bandbreite von 38° bis 45° definiert. Dies entspricht 
den Regelungen der kleinteiligen Bebauung im 1. Bauabschnitt und sichert damit ein abge-
stimmtes Ortsbild in diesen Bereichen. Die zulässigen Dachneigungen erlauben in Verbin-
dung mit den planungsrechtlichen Festsetzungen zu Trauf- und Firsthöhen sowie zur zulässi-
gen Zahl der Vollgeschosse eine gute Ausnutzung des Dachraums. Im Zuge der Erarbeitung 
der Entwurfsunterlagen wurde die maximale zulässige Dachneigung im Bereich der südli-
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chen, kleinteiligen Bebauung um  3° auf 45° erhöht. Aus Sicht der Stadt soll durch diese ge-
ringfügige Erweiterung der Gestaltungsspielraum erweitert werden ohne den städtebauli-
chen Charakter der weiterhin steilen Dachlandschaft in Frage zu stellen. 

Im Bereich der zwei- respektive dreigeschossigen Baubereiche (Teilflächen WA2 und WA3) 
wird die Dachneigung mit 20° bis 45° festgesetzt und damit Option flacher geneigter Dach-
formen planungsrechtlich eröffnet. In der Teilfläche WA1 (Bereich ehemalige Hofstelle) wird 
die Dachneigung mit 45° auf 50° eng an die Bestandssituation angepasst und der Gestaltungs-
rahmen angesichts des Denkmalobjektes bewusst eng ausgelegt.  

Als Unterart des Satteldachs bzw. gestalterisch eng an das klassische symmetrische Sattel-
dach angelegte Variante, werden im Plangebiet bis auf die Teilfläche WA1 (Bereich ehemalige 
Hofstelle) auch vertikal versetzte Satteldächer (VSD) zugelassen. Hierbei ist eine maximale 
Höhe des Versatzes von 1,5 m zwischen der unteren und oberen Schnittkante der Dachhaut 
mit der vertikalen Fläche des Versatzes vorgegeben. Mit dieser Dachform und Ausführung 
sollen die Gestaltungsräume der Bauherren bei gleichzeitiger Wahrung der Grundkonzeption 
vergrößert werden. 

 

Prinzipschnitt vertikal versetztes Satteldach (VSD) (ohne Maßstab) 

In den dichteren Strukturen entlang der Bielefelder Straße besteht aufgrund der zunehmen-
den Nachfrage die Möglichkeit/Vorgabe zur Errichtung von Gebäuden mit Flachdächern. 
Ausgenommen davon ist grundsätzlich das Hauptgebäude der alten Hofstelle. An der Stelle 
soll im Sinne des Denkmalobjektes weiterhin ein klassisches Satteldach realisiert werden. Die 
gesamten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Denkmalumfang 
stehen unter dem Vorbehalt der denkmalrechtlichen Erlaubnis. Ein frühzeitiger Einbezug des 
LWL wird bei allen Maßnahmen empfohlen. Auf eine besondere Regelung bezüglich der 
Dachform im Bereich des Hauptgebäudes der alten Hofstelle wird aufgrund der denkmal-
rechtlichen Belange sowie der genannten Vorbehalte und notwendigen Abstimmungen be-
gründet verzichtet.  

Aus Sicht der Stadt eröffnet der Plan einerseits unterschiedliche Möglichkeiten, andererseits 
werden durch die Festsetzungen auch die Bildung von Nachbarschaften und deren Quartier-
scharaktere mittels einheitlicher Dachform für Teilbereiche gestärkt. 

Da davon auszugehen ist, dass die Hauptbaukörper und -dächer im Wesentlichen das Orts-
bild prägen, beziehen sich die Regelungen zur Dachform und Dachneigung ausdrücklich nur 
auf die Hauptdächer. Bei untergeordneten Bauteilen und Nebengebäuden sind daher jeweils 
auch andere Dachformen und Dachneigungen möglich. 
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 Großformatige bzw. sich über mehrere Etagen erstreckende Dachaufbauten und Dachein-
schnitte lösen die geschlossene Wirkung der Dachflächen auf. Die Wirkung von Dach und 
Traufe als prägende Gestaltungselemente wird gestört, optisch kann der Eindruck eines Voll-
geschosses erzeugt werden. Mit Einschränkungen für Dachaufbauten und -einschnitte soll 
der unmaßstäbliche, zu massive Ausbau der Dächer unterbunden werden. Die Beschränkun-
gen erlauben bei geneigten Dächern auch weiterhin einen ausreichend breiten Gestaltungs-
spielraum, soweit sie sich in ihren Proportionen dem Hauptdach erkennbar unterordnen. 

 Der First bzw. die Oberkante von Nebendächern ist gegenüber der Oberkante der Haupt-
firste niedriger auszuführen, da hierdurch die optische Wirkung des Hauptdachs gestärkt 
wird. 

 Entsprechend den typischen Dacheindeckungen im Umfeld und der heute gebräuchlichen 
Materialwahl werden zur Dacheindeckung Betondachsteine und Tonziegel zugelassen. Aus-
gefallene oder künstliche Dachfarben entsprechen nicht den gestalterischen Rahmenbedin-
gungen im Umfeld und auch nicht den Planungszielen der Stadt und werden durch Beschrän-
kungen vermieden. Die ausgewählten Farben Rot bis Rotbraun und Anthrazit bis Schwarz 
entsprechen dem Farbspektrum der in der Umgebung vorzufindenden Dacheindeckungen. 

 Zunehmend kritisch sind glänzende Dacheindeckungen die reflektieren und/oder spiegeln. 
Die Auswirkungen durch Blendungen können je nach Sonnenstand und gegebenenfalls zu-
sätzlicher Feuchtigkeit sowohl aus Sicht der Allgemeinheit im Straßenraum und im Land-
schaftsraum, als auch für Bewohner der Nachbargebäude erheblich sein. Diese glänzenden 
Effekte sind daher ausdrücklich unzulässig. Typische Produktbezeichnungen für entspre-
chende Dacheindeckungen sind z. B. Glanz-Engobe, Edelengobe glasiert, Seidenmatt-Glasur, 
Glasur, Hochglanz-Glasur oder Schwarz-Matt-Glasur. Die Stadt ist sich bewusst, dass diese 
Regelung aufgrund der rasanten Entwicklung und Materialvielfalt in Grenzfällen auch schwie-
rig zu entscheiden sein kann. Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass Spiegelungen Beein-
trächtigungen im Umfeld auslösen und in der Nachbarschaft zu Konflikten führen können. In 
Zweifelsfällen wird daher eine frühzeitige Abstimmung mit der Stadt empfohlen. 

 Dachbegrünungen und Solaranlagen sind als ökologisch sinnvolle Bauelemente erwünscht. 
Trotz der noch zeitweise in gewissem Rahmen möglichen Lichtreflektionen der Sonnenkolle-
ktoren sind diese erwünscht, da sie den Bewohnern energetische Einsparungen ermöglichen 
und als regenerative Energien von Bund und Ländern gefördert werden. Zur optimalen städ-
tebaulichen Einfügung von Solaranlagen in das Ortsbild werden im Bebauungsplan eindeu-
tige Regelungen vorgegeben. Diese dienen u. a. dazu, die städtebaulichen und baugestalte-
rischen Anforderungen erfüllen zu können. Bei Flachdächern müssen aufgeständerte Anla-
gen auf allen Seiten einen Abstand zu den Gebäudeaußenkanten von mindestens 1,0 m bei 
Hauptdächern und mindestens 0,5 m bei Nebenanlagen einhalten. Zugunsten einer besseren 
Nutzung regenerativer Energien wurden die seitlichen Abstände im Vergleich zum Vorent-
wurf geringfügig reduziert. Die Oberkante der Solaranlage darf die Attika um maximal 1,2 m 
überschreiten. Bei geneigten Dachflächen (Steildächer) müssen Anlagen die gleiche Neigung 
wie die entsprechende Dachfläche aufweisen. Aufgeständerte, nicht parallel zur Dachfläche 
verlaufende Anlagen sind aus städtebaulichen und baugestalterischen Überlegungen unzu-
lässig. Die Anlagen müssen auf allen Seiten einen Abstand zum Dachrand von mindestens 0,5 
m einhalten. Flächenbündig eingesetzte Anlagen sind davon ausgenommen. Mit diesen Vor-
gaben wird eine städtebauliche sowie baugestalterische hochwertige Integration möglicher 
Solaranlagen in das Ortsbild in den Grundzügen vorgegeben. 

 
b) Weitere wichtige Gestaltungselemente sind die Materialität und Farben der Fassaden. Im Um-

feld typisch sind Ausführungen in Sichtmauerwerk (Ziegel) oder Putz. Die Außenwandflächen 
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der Hauptgebäude, zu denen die Wände, von in der Dachfläche liegenden Dachaufbauten/Dach-
einschnitten nicht gehören, sind wie folgt auszuführen:  

 Im Grundsatz wird von der Stadt hinsichtlich der Gestaltung der Dach- und auch der Fassa-
denbereiche eine relativ einheitliche Gestaltung angestrebt. Aus diesem Grund sind bei Putz-
fassaden hier nur weiße Farben sowie helle Gelb- und Grautönungen zulässig. Zur genauen 
Definition der Farbgebung wird auf das handelsübliche „Natural Color System“ (NCS) Bezug 
genommen, das die Farben nach dem Mischungsverhältnis der bunten Farben Gelb, Rot, Blau 
und Grün sowie der unbunten Farben Weiß und Schwarz ordnet. Durch Angabe des zulässi-
gen Buntanteils und des Schwarzanteils kann die angestrebte Farbgebung exakt definiert 
werden. Zugelassen werden Farben mit einem Schwarzanteil von höchstens 10 % und einem 
Buntanteil aus dem gelben Farbbereich (G80Y-Y30R) von höchstens 10 %. Die Farbkarte des 
NCS-Systems ist zur Beratung der späteren Bauinteressenten in der Stadtverwaltung einzu-
sehen. 

 Für Gebäudesockel sind zur farblichen Abgrenzung sowie aus Gründen eines bautechnisch 
ggf. erforderlichen Materialwechsels andere Farben zulässig. 

 Daneben ist in Anlehnung an ortsübliche und regionaltypische Ausführungen rotes bis rot-
buntes Sicht-/Verblendmauerwerk mit einem Rotanteil von mindestens 50 % zulässig. Bos-
sierte bzw. gewölbte Klinker bleiben entsprechend ausgeschlossen. 

 Für den Hauptbaukörpern untergeordnete Bauteile sind neben Putz und Sicht-/Verblend-
mauerwerk andere Materialien zulässig, sofern sie einen Flächenanteil von 30 % je Fassaden-
seite nicht überschreiten. Hierdurch sollen individuelle gestalterische Ausführungen begüns-
tigt werden, ohne dabei das Gesamtkonzept zu beeinträchtigen. 

 Holzblockhäuser mit Holzfassaden werden aufgrund des fehlenden örtlichen und regionalen 
Bezugs ausgeschlossen. Dabei werden Holzhäuser nicht generell ausgeschlossen, sie müssen 
lediglich mit den o. g. regionaltypischen Fassadenmaterialien und -farben versehen werden. 

 
c) Aus gestalterisch-architektonischen Gründen ist die einheitliche Gestaltung der Grundelemente 

der geplanten Gebäude insbesondere von Doppel- und Reihenhäusern wichtig. Gestalterische 
Fehlleistungen mit unterschiedlichen Gebäudehöhen oder nicht zueinander passenden Farben 
bzw. Fassadenmaterialien an einem städtebaulich einheitlichen Baukörper widersprächen der 
städtebaulich-gestalterischen Zielsetzung der Kommune. Dies betrifft insbesondere die Wirkung 
im Straßenraum. 

 
Gestaltungs- und Bepflanzungsvorschriften 

Vorgelagerte Gartenflächen und Einfriedungen können im Straßenraum und im nachbarschaftli-
chen Umfeld große Wirkung entfalten. Sind Einfriedungen gestalterisch unbefriedigend, unmaß-
stäblich oder zu nah an den Verkehrsflächen angeordnet, hat dies negative Auswirkungen auf Ge-
samtbild und Freiraumqualität im Straßenzug. Für das Innere des Plangebiets ergänzen Gestal-
tungs- und Eingrünungsvorgaben den angestrebten verkehrsberuhigten Ausbau und mittlere 
Grundstücksgrößen, ohne dabei eine starke optische Trennwirkung hervorzurufen. Bei Grundstü-
cken, die aufgrund des Erschließungskonzepts eine Süderschließung aufweisen, wird nicht von der 
Ausbildung eines Vorgartens ausgegangen. Damit kann ein ausreichender Sichtschutz im Wohngar-
ten auch bei Süderschließung erfolgen.  

Die straßenräumliche Einbindung und die Übergänge zwischen Baugrundstücken werden durch 
festgesetzte Vorgaben zu Arten und Abständen der zulässigen Einfriedungen gesichert. Räumlich 
und inhaltlich wird dies durch getroffene Regelungen für Garagen, Carports, Nebenanlagen, Müll-
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tonnen/Abfallbehältern, Zufahrten und Sammelstellplätzen ergänzt. Für Pflanzungen sind im Be-
bauungsplan beispielhaft Sorten aufgeführt, die für eine aus ökologischer und regionaler, kulturhis-
torischer Sicht wünschenswerte Durchgrünung empfohlen werden.  

Für Randbereiche der Baugrundstücke werden Vorgaben zur Abfangung von Höhen getroffen, um 
mit Blick auf den vorliegenden Geländeverlauf Aspekte der späteren Gestaltungsziele und Funktio-
nen, aber auch der Umsetzung und Unterhaltung zu berücksichtigen. Insgesamt ist es das Ziel der 
Stadt, dass sich die neuen Gebäude im Zusammenwirken mit den zugehörigen Außenbereichen an 
die Neigung des gewachsenen Geländes anlehnen. Gleiches gilt für die Anlage der Stichstraße. 
Große Höhenversprünge, die gegebenenfalls durch bauliche Maßnahmen eine zusätzliche optische 
Dominanz erfahren, sollen vermieden werden. 
 
Ausdrückliche Hinweise zu örtlichen Bauvorschriften 

Es wird darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlungen gegen die im Bebauungsplan festgesetzten 
örtlichen Bauvorschriften Ordnungswidrigkeiten darstellen und mit Bußgeldern geahndet werden 
können. Daher wird im Sinne einer kooperativen und zielgerichteten Zusammenarbeit generell eine 
frühzeitige Abstimmung mit der Stadt empfohlen. 
 
 

5.4 Erschließung und Verkehr 

Die innere Erschließung knüpft an die im 1. Bauabschnitt festgesetzten öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen an und bietet ein notwendiges Grundgerüst, das eine flexible Nutzung der entstehen-
den Bauflächen mit unterschiedlichen Bau- und Wohnformen ermöglicht. Die Anschlusspunkte zwi-
schen dem 2. Bauabschnitt und 1. Bauabschnitt sind im vorliegenden Bauleitplanverfahren gering-
fügig angepasst worden. In diesem Zusammenhang wird der 1. Bauabschnitt punktuell in dem vor-
liegenden Bebauungsplan 2. Bauabschnitt überplant. Die festgesetzte Wendemöglichkeit im südli-
chen Plangebiet des 1. Bauabschnitts wird dementsprechend aufgehoben und die Flächen mehr-
heitlich der übergeordneten Grünachse zugewiesen. Gleiches gilt kleinteilig auch für den im 1. Bau-
abschnitt festgesetzten Quartiersplatz. Mit Anschluss an den Quartiersplatz im Norden und dem 
obsoleten Wendeplatz gemäß 1. Bauabschnitt im Süden kann die Erschließung der Gesamtentwick-
lungsfläche „Blotenberg“ auf diese Weise zu einem Straßenring vervollständigt werden. Die direkte 
Anfahrbarkeit von den öffentlichen Straßen wird vor allem für die kleinteilig bebaubaren Bereiche 
vorgesehen, in denen i. W. die Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern vorbereitet wird. Im Kern-
bereich des Plangebiets wird eine zusammenhängende Nachbarschaft über einen kurzen Erschlie-
ßungsstich angebunden.  
 
Der Bebauungsplan setzt dabei nur Verkehrsflächen fest, Regelungen zum konkreten Ausbau und 
zur Gliederung werden nicht getroffen. Auf diese Weise wird eine ausreichende Flexibilität für die 
Umsetzung offen gehalten. Dies wird insbesondere in der Hanglage des geplanten Wohngebiets 
„Blotenberg“ als sinnvoll angesehen. Für Randbereiche der öffentlichen Straßen im Bereich der 
ehemaligen Hofstelle werden Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Hierdurch werden diese 
Randbereiche von Zufahrten freigehalten und die städtebaulich prägende Wirkung des markanten 
Gebäudes gesichert respektive nicht verunklärt. Die bestehende Zufahrt zwischen den prägenden 
Bäumen genießt, solange im Bereich des Knotens Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg keine 
baulichen Änderungen anstehen, Bestandschutz.  
 
Für Fußgänger und Radfahrer sind ebenfalls die oben genannten Straßen- und Verkehrsflächen 
vorgesehen. In den Abschnitten bietet sich eine Ausgestaltung als Mischverkehrsfläche an. Darüber 
hinaus wird der Quartiersplatz im Norden an eine künftige Wegeführung in der festgesetzten öf-
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fentlichen Grünfläche angebunden und ab dort insgesamt eine straßenunabhängige Fußwegever-
bindung in den Wald im Süden und die Bielefelder Straße in Richtung Mobilitätsstation und Kern-
stadt bieten. Die konkrete Definition der Anordnung und Ausführung der Wegeverbindung erfolgt 
ebenfalls im Zuge der Ausbauplanung. Eine städtebaulich wünschbare Fortsetzung der fuß-/radläu-
figen Verbindungen durch den südlich gelegenen Wald zur bestehenden südlich angrenzenden un-
tergeordneten Erschließungsstraße soll außerhalb des vorliegenden Verfahrens diskutiert und im 
Rahmen der Umsetzung mit den beteiligten Fachstellen und Grundstückseigentümern geklärt und 
bestmöglich umgesetzt werden. Eine ergänzende Fuß-/Radwegeverbindung aus der übergeordne-
ten Ringstraße im Plangebiet direkt an die Straße Blotenberg im Osten wird zur Sicherstellung eines 
kleinteiligen, qualitätsvollen Erschließungsangebotes im vorliegenden Bauleitplanverfahren festge-
setzt. Diese dient insbesondere der Anbindung an die umliegenden Naherholungsgebiete.  
 
Für den ruhenden Verkehr sind private Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücken unterzubrin-
gen. Innerhalb des Plangebiets können dezentral in geringem Umfang seitlich der öffentlichen Fahr-
bahn Parkplätze z. B. für Besucher in den Straßenflächen untergebracht werden. Die darauf bezo-
genen ergänzenden Regelungen zur Anordnung von Stellplätzen auf privaten Flächen im Straßen-
randbereich (3 m tiefe Ausschlussfläche) und zur Begrünung von Sammelstellplätzen dienen vor-
rangig der Durchgrünung und der gärtnerischen Gestaltung und damit einer Verringerung der opti-
schen Präsenz parkender Fahrzeuge im Straßenraum. Im Bereich der ehemaligen Hofstelle, der Teil-
fläche WA2 direkt an der Bielefelder Straße und der geplanten Hausgruppen im WA3 werden be-
darfsgerecht und im Sinne einer optimalen städtebaulichen Integration Flächen für Stellplatzanla-
gen festgesetzt. Im Bereich der geplanten Hausgruppen können optional auch Carportanlagen er-
stellt werden. Zur Wahrung der prägenden Sichtbeziehungen auf die ehemalige Hofstelle im Be-
reich der Bielefelder Straße und zur Sicherstellung eines qualitätsvollen Umfeldes im rückwärtigen 
Bereich der Hofstelle werden Carportanlagen und Garagen in diesen Bereichen ausgeschlossen. An-
gesichts der noch offenen konkreten Entwicklung im Bereich der ehemaligen Hofstelle und inner-
halb der Teilfläche WA2, wird in diesen Bereichen grundsätzlich die Möglichkeit von Tiefgaragen-
lösungen planerisch eröffnet. Diesbezüglich ist im Bebauungsplan auch eine geringfügige Über-
schreitung der Gesamt-GRZ von 0,6 auf 0,7 festgesetzt. Aus Sicht der Stadt könnten Tiefgaragen in 
den Bereichen den unter Umständen größeren Stellplatzbedarf aufgrund der Lagequalität direkt an 
der Bielefelder Straße und die in diesem Zusammenhang erwünschten/möglichen gewerblichen 
Nutzungen qualitätsvoll im städtebaulichen Kontext sicherstellen. Die Lage und Anordnung der fest-
gesetzten Stellplatzflächen sind im Entwurf abschließend definiert. In den Teilflächen WA1 und 
WA2 definiert damit der vorliegende Bebauungsplan ein konkretes Angebot für den ruhenden In-
dividualverkehr. Aus Sicht der Stadt sind etwaige Tiefgaragenlösungen sach-/fachgerecht erst im 
Zuge der konkreten Projektplanung (Ebene Baugenehmigungsverfahren) in enger Abstimmung mit 
den Planenden sowie den Fachbehörden zu klären. Zu berücksichtigen gilt es dann u. a. die Rege-
lungen der Bauordnung. In den Teilflächen WA1 und WA2 ist aufgrund der Zufahrtssituation sowie 
der ansteigenden Topografie in Richtung Süden aus Sicht der Stadt eine Integration von Tiefgargen 
in die Landschaft verträglich möglich. Auf eine ergänzende Festsetzung hinsichtlich der Lage der 
Tiefgaragen soll demnach begründet verzichtet werden.  
 
Die Anbindung an den ÖPNV ist über die bestehenden Buslinien (21, 62, 89, Bürgerbus 160) und 
Schülerlinien (43, 60, 63, 68, 98, 157) am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) auf der gegenüberlie-
genden Seite der Bielefelder Straße gegeben. Am Wochenende und vor Feiertagen wird das Gebiet 
durch die Nachtbuslinie N18 erschlossen. Der ZOB wurde mittlerweile zu einer barrierefreien Mo-
bilitätsstation umgebaut. Damit ist das bereits heute sehr gute ÖPNV-Angebot (z. B. 1/4-Stunden-
Takt Richtung Bielefeld) aus dem Plangebiet in nur etwa 150 m Entfernung hervorragend fußläufig 
zu erreichen.  
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Die Buslinien stellen die Verbindung nach Bielefeld sowie in weitere umliegende Städte und Ge-
meinden sicher. Besondere Bedeutung liegt nach den bisherigen Erfahrungen der Stadt Werther 
(Westf.) in der sehr guten Anbindung an die Hochschulen der Stadt Bielefeld, wodurch Werther 
(Westf.) ein attraktiver Wohnstandort auch für Bedienstete und Studierende ist. 
 
Die Anbindung an das umgebende Netz öffentlicher Straßen erfolgt primär über den 1. Bauab-
schnitt direkt an den Teutoburger-Wald-Weg. Dieser stellt eine Erschließungsstraße mit Sammel-
funktion dar und führt in Richtung Nordosten direkt gegenüber der Einmündung der Alten Bielefel-
der Straße auf die Bielefelder Straße (L 785). Die ehemalige Hofstelle wird ebenfalls direkt an den 
Teutoburger-Wald-Weg angeschlossen. Die bestehende Zufahrt im Bereich des prägenden Baum-
bestands dient künftig lediglich der Erschließung für Fußgänger und Radfahrer. Die Zufahrt für den 
Kfz-Verkehr wird in Richtung Südwesten verschoben. Die künftige Knotenausgestaltung der Biele-
felder Straße/Teutoburger-Wald-Weg wird im weiteren Verfahren insbesondere mit dem Straßen-
baulastträger abgestimmt. Derzeit befindet sich hier eine Kreuzung ohne Lichtsignalanlage für den 
MIV. Für die Fußgänger besteht jedoch eine Fußgängerampel. Aus städtebaulicher Sicht wird zu-
künftig eine Knotenpunktgestaltung als Kreisverkehr bevorzugt. Der derzeitige Knotenpunkt liegt 
nicht innerhalb des vorliegenden Geltungsbereichs, grenzt jedoch direkt an. Zur Offenlage wurde 
der angestrebte Kreisverkehr zeichnerisch, allerdings ohne Festsetzungscharakter in die Planzeich-
nung übernommen. Für die Ausgestaltung des Knotenpunkts als Kreisverkehr werden jedoch Flä-
chen des Geltungsbereichs der vorliegenden Bauleitplanung benötigt. Daher werden vorsorglich 
Flächen im Randbereich gesichert und als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt, um die Realisie-
rung des vorgesehenen Kreisverkehrs zu ermöglichen. Die Teilfläche WA2 wird direkt über die Biele-
felder Straße sowie untergeordnet über die Straße Blotenberg angebunden.  
 
Bereits zum 1. Bauabschnitt wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt, welche die Leistungs-
fähigkeit der Erschließung untersucht hat. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens für den 2. Bauab-
schnitt sind die verkehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens erneut zu untersuchen. Aufgabe 
des Verkehrsgutachtens ist es, auf Grundlage einer Bestandsanalyse und der Betrachtung von Prog-
nosewerten des zukünftigen Verkehrsaufkommens, die Verkehrssituation in Bezug auf Leistungsfä-
higkeit und verkehrliche Auswirkungen im umgebenen Straßennetz zu bewerten. Dazu ist die Un-
tersuchung zum 1. Bauabschnitt des Bebauungsplanes Nr. 43 ergänzt und aktualisiert worden.2 
 
Analyse und Leistungsfähigkeit im Bestand 

Zur Abschätzung der derzeitigen Verkehrssituation auf dem Teutoburger-Wald-Weg wurden an drei 
Tagen im März (3.–5. März 2020) Querschnittszählungen auf Höhe des Hauses Nr. 3 durchgeführt. 
Aus den dreitägigen Zählungen ergab sich am Dienstag, 3. März die höchste Verkehrsbelastung mit 
rund 1.850 Kfz/24 Stunden (davon 55 LKW/24/h). Für die bemessungsrelevanten Stunden ergaben 
sich am Morgen (7:15–8:15 Uhr) Belastungen von 189 Kfz/h und am Nachmittag (17:00–18:00 Uhr) 
von 210 Kfz/h. Die Ergebnisse dieser Tageszählung werden für die weiteren Betrachtungen zu-
grunde gelegt. Die Ergebnisse der Zählstelle sind im Detail dem Gutachten zu entnehmen. 
 

                                                
2  Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. BA“, Verkehrsuntersuchung, Röver Ingenieurgesellschaft mbH, 

Gütersloh, 30.06.2020 (Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine Fortschreibung des Verkehrsuntersuchung vom April 
2020). 
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Im Vergleich zu den Zählergebnissen aus dem Jahr 2012 ergibt sich daraus eine grundsätzliche Ab-
nahme der Verkehre in 24 Stunden auf dem Teutoburger-Wald-Weg, die Zählergebnisse der jewei-
ligen Spitzenstunde weichen nur geringfügig voneinander ab.3  
 
Für den Teutoburger-Wald-Weg lässt sich anhand der Zählergebnisse festhalten, dass sich das Ver-
kehrsaufkommen mit maximal rund 200 Fahrzeugen in der Spitzenstunde am unteren Schwellen-
wert von Wohnstraßen (< 400 Kfz/h) und weit unterhalb des Niveaus von Sammelstraßen (400–800 
Kfz/h) gemäß RASt 06 bewegt. Die auftretenden Verkehre können somit problemlos über die be-
stehenden Straßenquerschnitte abgewickelt werden. Aus der örtlichen Situation, den spitzenstünd-
lichen Belastungszahlen und unter Berücksichtigung der vorhandenen Straßenquerschnitte lassen 
sich keine Qualitäts- bzw. Kapazitätsdefizite und Sicherheitsdefizite für die Straßenräume ableiten. 
 
Aus den Ergebnissen der Verkehrserhebung lassen sich gemäß Gutachter hinreichende und objek-
tive Werte der aktuellen Verkehrsbelastung ablesen und für den Prognosezeitraum 2030 ableiten. 
 
Prognose-Nullfall 

Für die Prognose und Bewertung der zukünftigen Verkehre im Prognosehorizont 2030 sind die Er-
gebnisse der Analyse mit Blick auf die allgemeine Verkehrszunahme zu erhöhen. Aus der prognos-
tizierten Einwohner- und Beschäftigtenentwicklung ergibt sich unter der Annahme, dass die Anteile 
von Ein- und Auspendlern am Gesamtaufkommen gleichbleiben, eine Zunahme des Gesamtver-
kehrsaufkommens in Werther (Westf.) über alle Verkehrsarten um ca. 4 %. Damit steigt das Ver-
kehrsaufkommen im Zuge des Teutoburger-Wald-Wegs auf rund 1.920 Kfz in 24 Stunden, in der 
höher belasteten nachmittäglichen Spitzenstunde beträgt die Verkehrsstärke im Querschnitt der 
Straße rund 220 Kfz/h. 
 
Prognose-Planfall 

Auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 43 – 1. BA sowie des vorliegenden Bebau-
ungsplanentwurfs werden durch den Gutachter Abschätzungen zur Zahl der künftigen Wohnein-
heiten getroffen. Insgesamt ist im 1. Bauabschnitt bei einer maximalen Ausnutzung mit bis zu 108 
Wohneinheiten zu rechnen, was wiederum 378 Einwohnern entspricht. Im 2. Bauabschnitt ist bei 
einer maximalen Ausnutzung mit bis zu 94 Wohneinheiten zu rechnen, das entspricht 329 Einwoh-
nern. Die Berechnung des zukünftigen Verkehrsaufkommens ist nach Dr. Bosserhoff erfolgt. Für die 
detaillierte Berechnung wird auf die Verkehrsuntersuchung verwiesen. 
 
Die Berechnung ergibt für das gesamte Plangebiet „Blotenberg“ in der Summe aus 1. und 2. Bauab-
schnitt neu erzeugte Verkehre von bis zu 1.400 PKW-Fahrten und 36 LKW-Fahrten in 24 Stunden. 
Davon werden 1.260 PKW-/(30 LKW-)Fahrten über den Teutoburger-Wald-Weg und 140 PKW-/(6 
LKW-)Fahrten über die Straße „Blotenberg“ oder über eine direkte Ein- und Ausfahrt zur Bielefelder 
Straße abgewickelt. In der höher belasteten nachmittäglichen Spitzenstunde werden in der Summe 
rund 140 Kfz-Fahrten im Quell- und Zielverkehr erzeugt. Davon werden 126 Kfz-Fahrten über den 
Teutoburger-Wald-Weg und 14 Kfz-Fahrten Fahrten über die Straße „Blotenberg“ oder über eine 
direkte Ein- und Ausfahrt zur Bielefelder Straße abgewickelt. 
 
 
 

                                                
3  Eine Anmerkung zur Relevanz der Zählergebnisse: Die aufziehende Corona-Pandemie hatte noch keine relevanten 

Auswirkungen auf Zählergebnisse und hierbei insbesondere auf den verkehrsstärksten Tag. Auf eine Anpassung der 
Zählergebnisse konnte daher an dieser Stelle verzichtet werden. 

 



Stadt Werther (Westf.), Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. BA“ 31 

Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz/prognostizierte Leistungsfähigkeit 

Für die betroffenen Straßenzüge im Umfeld des Plangebiets wurde anschließend durch den Gut-
achter auf Grundlage des zu erwartenden allgemeinen Anstiegs der Verkehre und der ermittelten 
vorhabenbezogenen Verkehre aus dem 1. und 2. Bauabschnitt des gesamten Plangebiets „Bloten-
berg“ eine Einschätzung zur Entwicklung der Verkehrsqualität und -kapazität vorgenommen. Die 
Verträglichkeit im angrenzenden Straßennetz wurde dabei anhand der Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen RASt 06 analysiert. 
 
Teutoburger-Wald-Weg: 
In der Prognose liegen die Verkehrsbelastungen auf dem Teutoburger-Wald-Weg bei maximal 350 
Kfz in der höher belasteten Spitzenstunde (220 Kfz/h im Prognose-Nullfall + 126 Kfz/h neu erzeugte 
Verkehre). Die künftige Belastung wird damit trotz des deutlichen Anstiegs weiterhin unter dem in 
der RASt 06 genannten Schwellenwert für Wohnstraßen (<400 Kfz/h) liegen. Der Kapazitätsnach-
weis der neuen Einmündung Teutoburger-Wald-Weg/Planstraße der beiden Bebauungsplange-
biete (1. und 2. BA) ergibt damit eine sehr gute Qualität des Verkehrsablaufs (QSV A). Hierbei wurde 
berücksichtigt, dass ein Teil der Verkehre auch in Richtung Südwesten (Weststraße) abfahren wird. 
 
Für den Verkehrsfluss lassen sich aus der Bestandssituation und den zukünftigen spitzenstündlichen 
Belastungszahlen keine Qualitäts- bzw. Kapazitätsdefizite ableiten. Die zusätzlichen Verkehre kön-
nen auch in Zukunft problemlos über den Teutoburger-Wald-Weg abgewickelt werden. Der zur Ver-
fügung stehende Verkehrsraum ist ohne Probleme in der Lage, die auftretenden Verkehre sicher 
aufzunehmen und die Nutzungsansprüche der verschiedenen Nutzergruppen (auch der Fußgänger 
und Radfahrer) zu erfüllen. 
 
Blotenberg/Anschluss Bielefelder Straße:  
Der Anschluss der Fläche WA2 an die Bielefelder Straße ist aufgrund der geringen Verkehrsstärke 
(< 20 Fahrten/h) in der Spitzenstunde als unproblematisch einzustufen. Die Frage eines direkten 
Anschlusses an die Bielefelder Straße (als Zufahrt) oder die Führung über den Anschluss „Bloten-
berg“ ist im Rahmen eines späteren Bauantragsverfahrens in Abstimmung mit der Baugenehmi-
gungsbehörde, der Stadt Werther (Westf.) und dem Straßenbaulastträger der L 785 (Straßen.NRW) 
im Detail zu klären. Bei einer Führung über die bestehende Einmündung „Blotenberg“ ist diese zur 
Sicherstellung der erforderlichen Begegnungsfälle baulich anzupassen. Der Bereich liegt außerhalb 
des vorliegenden Plangebiets. Eine ggf. notwendige bauliche Anpassung kann aus Sicht der Stadt 
sachgerecht in einem späteren, separaten Verfahren geklärt und definiert werden. 
 
Knoten Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg: 
Für den im Bestand vorhandenen nicht-signalisierten Knoten für den MIV (Fußgängerampel im Be-
stand vorhanden) ergibt sich gemäß gutachterlicher Betrachtung im Prognose-Planfall eine man-
gelhafte Qualität (QSV E). Die Leistungsfähigkeit ist zwar nicht ideal aber grundsätzlich gegeben. 
Gemäß Stellungnahme des Kreis Gütersloh (Schreiben vom 17.02.2020) im Zuge der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung ist eine Ertüchtigung des Knotens vor der Realisierung der Planung Blotenberg 
erst ab einer Qualitätsstufe F notwendig. Angesichts der Einschätzung des Kreises sowie der kom-
munalen Planungsziele, insbesondere der Abdeckung des großen Wohnflächenbedarfs, erachtet 
die Stadt die künftige Leistungsfähigkeit als zumutbar. Dies umso mehr, als dass die Stadt einen 
Umbau des Knotens zur Leistungssteigerung seit längerer Zeit vorbereitet. Wie bereits einführend 
erwähnt, soll zukünftig im Bereich Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg im Hinblick auf die 
bereits durchgeführte Ertüchtigung des ZOB, der Realisierung des Wohngebiets Blotenberg sowie 
eines insgesamt möglichst reibungslosen Verkehrsablauf im zentralen Bereich der Stadt Werther 
(Westf.), eine Kreisverkehrslösung realisiert werden. Der Knotenbereich liegt großmehrheitlich au-
ßerhalb des vorliegenden Plangebiets und dessen Neuplanung ist in einem separaten Verfahren 
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abschließend zu klären. Dazu gehört auch die abschließende Knotenausgestaltung. U. a. aus städ-
tebaulichen Überlegungen wird diesbezüglich eine Kreisverkehrslösung als zielführend angesehen. 
Der Vollständigkeit halber ist jedoch zu erwähnen, dass alternativ zu einer Kreisverkehrslösung 
auch ein Ausbau mit einer Lichtsignalanlage möglich ist. Da langfristig jedoch die Errichtung eines 
Kreisverkehrs angestrebt wird, wurde vorliegend auch für diese Variante ein Nachweis der Leis-
tungsfähigkeit erarbeitet. Aus dem Kapazitätsnachweis ergibt sich eine sehr gute Qualität des Ver-
kehrsablaufs (QSV A). Durch die Errichtung eines Kreisverkehrs könnte somit im Bereich des Kno-
tens Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg die Qualität des Verkehrsablaufs deutlich verbes-
sert werden. Aus Sicht der Stadt soll die Umsetzung des Kreisverkehrs so rasch wie möglich mit den 
Beteiligten, insbesondere dem Straßenbaulastträger, abgestimmt und umgesetzt werden. Die Stadt 
erachtet dieses gestufte Vorgehen zur Optimierung der Leistungsfähigkeit des Knotens Bielefelder 
Straße – Teutoburger-Wald-Weg als zielführend, zweckdienlich und sachgerecht. 
 
Im Ergebnis stellt das Verkehrsgutachten fest, dass der zur Verfügung stehende Verkehrsraum in 
der Lage ist, auch die zukünftig auftretenden Verkehre sicher aufzunehmen und die Nutzungsan-
sprüche der verschiedenen Nutzergruppen (auch der Fußgänger und Radfahrer) zu erfüllen. Die 
Stadt erachtet die Ergebnisse des Gutachtens als plausibel und folgt der gutachterlichen Einschät-
zung. Die künftige Knotenausgestaltung der Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg wird paral-
lel zum vorliegenden Bauleitplanverfahren insbesondere mit dem Straßenbaulastträger weiter ab-
gestimmt. 
 
 

5.5 Immissionsschutz 

Zu beachten sind in der Bauleitplanung unter dem Aspekt Immissionsschutz eventuelle Vorbelas-
tungen eines Plangebiets oder eines Bauvorhabens sowie mögliche Auswirkungen der Planung auf 
schutzbedürftige Nutzungen im Plangebiet selbst sowie im weiteren Umfeld. Standortwahl und Flä-
chennutzung sind aus Sicht des Immissionsschutzes im ersten Planungsschritt vorgeprüft worden. 
Im Rahmen des Bauleitverfahrens zum 1. Bauabschnitt wurden zur Beurteilung der Situation zu den 
örtlich offensichtlich relevanten Aspekten Verkehrslärm (Bielefelder Straße im Nordosten), Sport-
lärm (Sportanlagen und Schießstand im Südwesten) sowie Gerüche (Landwirtschaft, Tierhaltung im 
Südwesten, Bioaerosole, Ammoniak) bereits Gutachten eingeholt und zu weiteren Planungsfragen, 
die im Zuge des Aufstellungsverfahrens Bedeutung gewonnen haben, ergänzt. Die Verträglichkeit 
des 1. Bauabschnitts im Blick auf die o. g. Belange ist im entsprechenden Bauleitplanverfahren ab-
schließend sachgerecht dargestellt und nachgewiesen worden. Die notwendigen Hinweise oder Re-
gelungen wurden dementsprechend vorgenommen und analog für den 2. Bauabschnitt berücksich-
tigt.  
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans für den 2. Bauabschnitt wurden die Gutachten auf 
ihre Aktualität geprüft. Hinsichtlich der untersuchten Belange Gerüche (siehe Anlage A.3), Bioaero-
sole (siehe Anlage A.8) und Ammoniak (siehe Anlage A.9*) liegen inhaltlich keine neue Erkenntnisse 
vor resp. die Planung hat sich aus Sicht der Stadt nicht verändert, so dass eine Aktualisierung der 
Gutachten/Untersuchungen notwendig respektive gerechtfertigt wäre. Eine Verträglichkeit des 
2. Bauabschnitts im Blick auf die genannten Belange ist im vorliegenden Bauleitplanverfahren wei-
terhin nachgewiesen und gegeben.  
 
Aufgrund der abschließend definierten städtebaulichen Struktur, Dichte und Nutzung und der be-
stehenden Verkehrslärmvorbelastung sind jedoch im vorliegenden Bauleitplanverfahren, aufbau-
end auf den gutachterlichen Betrachtungen des 1. Bauabschnitts, die verkehrlichen Immissionen 
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untersucht worden.4 Der Gutachter hat mit Schreiben vom 19.06.2020 eine ergänzende Stellung-
nahme zur Option einer neuen Knotenausgestaltung Bielefelder Straße – Teutoburger-Wald-Weg 
erarbeitet. Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung vom 20.05.2020 präsentieren sich 
wie folgt: 

a) Straßenverkehr – Bestehende und prognostizierte Belastungssituationen 

Im Gutachten wurde für die Berechnungen für den Straßenverkehr auf Daten aus der Verkehrsun-
tersuchung des Büros Röver Ingenieurgesellschaft mbH, Gütersloh vom April 2020 zurückgegriffen 
(siehe Anlage A.11). Die Verkehrsuntersuchung wurde hinsichtlich der neuen Knotenausgestaltung 
Bielefelder Straße  – Teutoburger-Wald-Weg mit Datum vom 30.06.2020 ergänzt. Für die schall-
technische Untersuchung hat dies keine Auswirkungen.  
 
Unter Berücksichtigung bereits bekannter Einflussfaktoren wurden der Untersuchung in Abstim-
mung mit der Stadt die Prognose-Planfalldaten aus der Verkehrsuntersuchung zugrunde gelegt.  
 
Die größten Verkehrszahlen stellen sich mit 14.774 Kfz/24 h (durchschnittliche tägliche Verkehrs-
stärken, DTV) (LKW-Anteil nachts 5,1 %) im Bereich Bielefelder Straße (L 785) westlich Schwarzer 
Weg und die niedrigsten im Bereich Teutoburger-Wald-Weg südlich Erschließung B-Plan Nr. 43 mit 
2.691 Kfz/24h (DTV) (LKW-Anteil, tags 1,8 %) ein. 
 
Ziel der Untersuchung war zunächst die Ermittlung der künftig vor Ort zu erwartenden Lärmbelas-
tung. Unter Zugrundelegung der vorgenannten Ausgangsdaten zur Verkehrsmenge etc. wurden 
EDV-gestützte Schallausbreitungsberechnungen durchgeführt. Dies erfolgte unter Berücksichti-
gung der Pegelkorrekturen für die Entfernung, Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedämpfung, 
Topographie sowie ggf. einer Abschirmung durch Gebäude u. ä. Darüber hinaus sind ggf. erforder-
liche schalltechnische Maßnahmen geprüft und aufgezeigt worden. 
 
Ermittelt wurde auf dieser Grundlage die Verkehrslärmsituation im am stärksten belasteten 1. 
Obergeschoss. Die Verkehrsgeräusche im Bestand liegen nach dem Gutachten unterhalb der ge-
sundheitsgefährdenden Schwelle (70/60 dB(A) tags/nachts). In weiten Teilen (nahezu gesamtes 
WA4) herrschen idealtypischen Orientierungswerte des Beiblatts der DIN 18005 für allgemeine 
Wohngebiete (55/45 dB(A) tags/nachts) vor. Eine erhöhte Vorbelastung ist allerdings entlang der 
beiden umgrenzenden Straßen gegeben. Dort werden die idealtypischen WA-Werte jeweils über-
schritten. Die entsprechenden Werte für Wohngebiete der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzver-
ordnung) von 59/49 dB(A) tags/nachts werden nach den Ergebnissen des Gutachtens entlang der 
beiden angrenzenden Straßen im WA1 und WA2 tags mit bis zu 66 dB(A) und nachts mit bis zu 
58 dB(A) überschritten, im Bereich der Teilfläche WA3 (zweite Bautiefe) jedoch nahezu komplett 
eingehalten. Die idealtypischen Orientierungswerte des Beiblatts der DIN 18005 für Mischgebiete 
(60/50 dB(A) tags/nachts) entlang der 1. Bautiefe entlang der Bielefelder Straße und des Teutobur-
ger-Wald-Wegs werden tags um bis zu 6 dB(A) und nachts um bis zu 8 dB(A) überschritten, im rest-
lichen Plangebiet jedoch eingehalten. Gesunde Wohnverhältnisse sind dort insofern auch gegeben. 
Für den Bereich der ehemaligen Hofstelle und den nördlichen Bereich der Teilfläche WA2 wurden 
Pegel ermittelt, die tags 2 dB(A) und nachts 4 dB(A) über dem Mischgebietsniveaus der 16. BImSchV 
(64/54 dB(A) tags/nachts) liegen. 
 

                                                
4   Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. BA“ der 

Stadt Werther (Westf.), AKUS GmbH, Bielefeld, 20.05.2020. 



Stadt Werther (Westf.), Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. BA“ 34 

b) Straßenverkehr – Bewertung der Lärmbelastung 

Für Planverfahren, in denen Quartiere in Nachbarschaft zu Verkehrswegen entwickelt bzw. über-
plant werden, gibt es keine normativen Geräusch-Immissions-Grenzwerte. Im Rahmen des Abwä-
gungsprozesses ist vielmehr zur Kenntnis zu nehmen, was an diesbezüglichem Regel- und Verord-
nungswerk vorhanden ist. Dabei handelt es sich zunächst um die schalltechnischen Orientierungs-
werte des Beiblatts 1 der Norm DIN 18005 (Teil 1). Es ist allgemein anerkannt, dass diese Orientie-
rungswerte als idealtypisch angesehen werden. Diese Orientierungswerte betragen bei der Beur-
teilung von Verkehrslärm von öffentlichen Verkehrswegen für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) 
55/45 dB(A) tags/nachts. Des Weiteren gibt es die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV), 
die bei wesentlichen Änderungen bzw. dem Neubau von Verkehrswegen zwingend herangezogen 
werden muss. Die Grenzwerte diese Verordnung betragen für das Wohnen (WA) 59/49 dB(A) 
tags/nachts. Bei Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV in den jeweiligen Baugebieten liegen 
gemäß Verordnung keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG vor. Gesundes 
Wohnen und Arbeiten im Sinne des BauGB ist gegeben. Gesundes Wohnen und Arbeiten ist jedoch 
auch in Mischgebieten gemäß § 6 BauNVO und den entsprechenden Immissionswerten grundsätz-
lich gegeben, da in Mischgebieten Wohnen allgemein zulässig ist. Für die Bestandsbebauung (hier: 
bereits bestehende Bebauung entlang der Bielefelder Straße) sind die Orientierungs-/Grenzwerte 
nicht anwendbar. 
 
Das Gutachten belegt die Belastung der direkt an der Bielefelder Straße und den Teutoburger-Wald-
Weg angrenzenden Bereiche. Die Lärmbelastung nimmt jedoch verhältnismäßig rasch mit zuneh-
mender Entfernung von den Straßen ab. Die schalltechnische Untersuchung zeigt, dass in einem 
Großteil des Plangebiets (nahezu gesamtes WA4) die ermittelten Pegel auf dem idealtypischen WA-
Niveau der DIN 18005, Beiblatt 1 liegen. Ab einer Distanz zur Bielefelder Straße von rund 15 m 
liegen die Pegel auf dem Mischgebiets-Niveau der Verkehrslärmschutzverordnung. Gesunde Wohn-
verhältnisse sind demnach gegeben. Lediglich im direkt an die Bielefelder Straße sowie Teutobur-
ger-Wald-Weg angrenzenden Bereich (ehemalige Hofstelle, WA1 und WA2) liegen die Pegel (66/58 
dB(A) tags/nachts) über dem Mischgebiets-Niveau der Verkehrslärmschutzverordnung. Gefährden-
den Charakter weisen jedoch auch diese nicht auf.  

c) Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Um in dieser vorbelasteten Situation im Falle von Neubauten, Um- und Anbauten gesunde Wohn-
verhältnisse gewährleisten zu können, sind Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im Bebauungsplan zu treffen.  
 
Aufgrund der bestehenden topografischen Situation mit dem ansteigenden Gelände erachtet der 
Gutachter aktive Schallschutzmaßnahmen wie bspw. Lärmschutzwände oder Lärmschutzwälle als 
nicht zielführend. Eine bauliche Abschirmung der künftigen Bebauung ist darüber hinaus auch aus 
städtebaulicher Sicht nicht sinnvoll. Die Barrierewirkung der angrenzenden Straßen soll nicht durch 
derartige Maßnahmen verstärkt werden. Zudem widersprechen aktive Schallschutzmaßnahmen im 
unmittelbaren Umfeld der Wohnnutzung dem Ziel der Aufwertung des Wohngebiets mit seiner of-
fenen Bebauung. Die Stadt erachtet die Einschätzung des Gutachters als sach- und fachgerecht. Vor 
diesem Hintergrund wäre eine aktive Schallschutzmaßnahme zur Erzielung der idealtypischen WA-
Werte aus Sicht der Stadt nicht verhältnismäßig. Auf aktive Lärmschutzmaßnahmen zur Lösung des 
Lärmkonflikts soll verzichtet werden. 
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Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind daher Vorkehrungen an den Gebäuden 
selbst zu treffen. Zur planerischen Konfliktbewältigung werden im Ergebnis passive Schallschutz-
maßnahmen in Form von Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) im Bebau-
ungsplan festgesetzt. 
 
Im Schallgutachten werden Lärmpegelbereiche für das am stärksten belastete 1. Obergeschoss er-
mittelt und im Sinne einer räumlichen „Worst-Case-Betrachtung“ in die Plankarte des Bebauungs-
plans überführt. Im Ergebnis werden für die einzelnen möglichen und bestehenden Gebäude und 
Nutzungen (ehemalige Hofstelle) eindeutige und räumlich konkrete Gesamtlärmpegelbereiche 
festgesetzt, die für alle Geschosse gelten. Eine Ausnahmeregelung im Bebauungsplan sichert eine 
ausreichende Flexibilität für die Bauwilligen in der Umsetzung.  
 
Im Bebauungsplan wird zeichnerisch und textlich geregelt, dass innerhalb der in der Plankarte ein-
getragenen Lärmpegelbereiche IV–V zum Schutz vor Verkehrslärm bei Errichtung, Nutzungsände-
rung oder baulicher Änderung von Räumen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind, passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. Gemäß den Rechenverfahren der 
DIN 4109 sind passive Schallschutzmaßnahmen auf die jeweilige Nutzung der Räume zuzuschnei-
den. Ein entsprechender Nachweis im Genehmigungsverfahren ist zu erbringen. Die DIN 4109 kann 
bei der Stadtverwaltung eingesehen werden. 
 
In der Regel ergeben sich bei Lärmpegelbereichen I bis III keine besonderen schalltechnischen An-
forderungen an die Baumaterialien. Hier reichen gemäß Gutachter i. d. R. handelsübliche Materia-
lien bei ortsüblichen Bauweise aus, um innerhalb von geplanten Wohnhäusern idealtypische Innen-
pegel sicherzustellen. Auch durch Einhalten der Anforderungen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV 2009) werden die Anforderungen bereits erfüllt. Im Sinne der planerischen Zurückhaltung 
wird daher auf Festsetzung der Lärmpegelbereiche I bis III verzichtet. 
 
Zur Wahrung der Anforderungen der DIN 4109 können neben der Anbringung von Schallschutzfens-
tern ergänzend innovative technische Maßnahmen der Lärmvorsorge und -sanierung wie bspw. 
Doppelfassaden, verglaste Vorbauten bzw. teilgeöffnete verglaste Vorbauten, besondere Fenster-
konstruktionen, wie u. a. Öffnungsbegrenzer, hochabsorbierende Materialien, Kastenfenster oder 
Spaltbegrenzungen für gekippte Fenster genannt werden. 
 
Diese Planinhalte bieten somit einen sachgerechten weitgehenden Schutz vor Immissionen des 
Straßenverkehrs im Plangebiet. Auf das zugrunde liegende Gutachten mit Diskussion der ermittel-
ten Werte und Maßnahmenvorschlägen in Kapitel 3 wird ausdrücklich Bezug genommen. In der 
Abwägung bestätigt die Stadt Werther (Westf.) somit Vorgehensweise und Ergebnisse im Gutach-
ten und entscheidet sich für die Überschreitung der idealtypischen Werte für Wohngebiete der DIN 
18005 und für die Festsetzung der Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109. 
 
Um etwaige Härten zu vermeiden und zur Wahrung einer ausreichenden Flexibilität bei der konkre-
ten Vorhabenplanung für die einzelnen Bauinteressenten ist es grundsätzlich möglich, im Falle ei-
nes schalltechnischen Nachweises auch geringere Schallschutzmaßnahmen zu verwirklichen. Der 
Bebauungsplan enthält eine entsprechende Ausnahmeregelung nach § 31 BauGB. Eine einzelfall-
bezogene Prüfung kann angemessen im Rahmen der künftigen Genehmigungsverfahren erfolgen. 
 
Betroffen von der Lärmbelastung sind nicht nur die Wohngebäude selbst, sondern auch die 
Außenwohnbereiche. Je nach Ausrichtung zum Straßenraum wirken die Bestandsgebäude (ehema-
lige Hofstelle) schallabschirmend. Entsprechend der schalltechnischen Untersuchung führt die ehe-
malige Hofstelle so zu einer Reduzierung der Lärmbelastung und wirkt daher teilweise lärmmin-
dernd für die unmittelbar an das Gebäude grenzenden Außenwohnbereiche. Daneben ist für weite 
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Teile des Plangebiets eine Belastung der Außenwohnbereiche mit maximal 55 dB(A) oder weniger 
festzustellen. Aufgrund der städtebaulichen Struktur weisen die Außenwohnbereiche grundsätzlich 
eine Südausrichtung auf. Ihre Nutzung ist im Sinne einer störungsfreien Kommunikation somit mög-
lich. Durch ergänzende bauliche Maßnahmen können darüber hinaus Terrassen o. ä. geschützt wer-
den. Beispielhaft zu nennen sind Wände zur Abschirmung der Terrassen etc., die im Rahmen der 
Vorgaben des Bebauungsplans (u. a. zu den überbaubaren Flächen) grundsätzlich realisiert werden 
können. 

d) Straßenverkehr – zusätzliche Verkehrslärmbelastung für vorhandene Wohnnutzungen 

Der 2. Bauabschnitt wird bis auf die Teilfläche WA2 über den Teutoburger-Wald-Weg erschlossen. 
Dies bedeutet, dass hier für die bestehende Bebauung (vorhandene Wohnhäuser Bielefelder Straße 
Nr. 36 und Teutoburger-Wald-Weg Nr. 3) gemäß Gutachter eine Erhöhung des Verkehrslärms be-
wirkt wird. Um die Verträglichkeit der vorliegenden Planung hinsichtlich der bestehenden Wohn-
nutzung überprüfen zu können, wurden gutachterlich die Verkehrslärmpegel ermittelt und bewer-
tet. Dabei werden die Verkehrslärmpegel mit dem vorliegenden Erweiterungsgebiet 2. BA mit de-
nen ohne Erweiterungsgebiet verglichen. Gutachterlich gilt eine Pegelsteigerung von 3 dB(A) und 
mehr als relevant. Auch relevant wäre eine geringere Pegelsteigerung, wenn gleichzeitig die Immis-
sionspegel die Schwelle von 70 /60 dB(A) überschreiten würden.  
 
Als Referenz für die Ermittlung dient der Prognose-Nullfall der Verkehrsuntersuchung des Büros 
Röver (siehe Anlage A.11). Hier sind die Kfz des 1. Bauabschnitts bereits mit enthalten. Auch die 
Verkehrsmengen für den 2. Bauabschnitt werden der Verkehrsuntersuchung entnommen (Prog-
nose-Planfall). Auf die Verkehrsuntersuchung wird an der Stelle explizit verwiesen. Der relevante 
Abschnitt für die Ermittlung erstreckt sich auf dem Teutoburger-Wald-Weg vom Knotenpunkt der 
geplanten Erschließung des Gesamtgebiets Blotenberg bis hin zum Knotenpunkt Bielefelder Straße. 
 
Im Ergebnis hat die Untersuchung ergeben, dass die Erhöhung der Lärmpegel durch den Kfz-Ver-
kehr des 2. Bauabschnitts an der bestehenden Bebauung Teutoburger-Wald-Weg Nr. 3 tags an der 
am stärksten belasteten Seite und Geschossebene 0,8 dB(A) und nachts 1,3 dB(A) beträgt. Im Be-
reich der bestehenden Wohnnutzung an der Bielefelder Straße Nr. 36 erhöhen sich die Pegel tags 
um 0,7 dB(A) und nachts um 1,2 dB(A) und damit im Vergleich geringfügig weniger. Die gemäß 
Gutachter angeführte relevante Pegelsteigerung von 3 dB(A) wird somit nicht erreicht. Zudem wird 
auch die Lärmsanierungsschwelle von 70/60 dB(A) tags/nachts weder im Prognose-Nullfall noch im 
Prognose-Planfall erreicht. Insgesamt werden die Wohngebietswerte der 16. BImSchV (59/49 dB(A) 
tags/nachts) an der bestehenden Bebauung überwiegend eingehalten. Lediglich in Teilbereichen 
werden diese an der Bestandsbebauung überschritten. Bei der Wohnnutzung an der Bielefelder 
Straße Nr. 36 um maximal 2,1 dB(A) tags sowie 4,5 dB(A) nachts auf der Ostseite im 1. Obergeschoss 
und bei der Bestandsimmobilie am Teutoburger-Wald-Weg um maximal 1,2 dB(A) tags sowie 3,9 
dB(A) nachts auf der Westseite im 1. Obergeschoss. Die Mischgebietswerte der 16. BImSchV (64/54 
dB(A)) werden jedoch bei beiden bestehenden Wohnnutzungen auf allen Seiten und Ebenen ein-
gehalten. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind somit weiterhin gegeben, da in Mischgebie-
ten gemäß § 6 BauNVO Wohnen allgemein zulässig ist.  
 
Die vorliegende Bauleitplanung erhöht zwar die Lärmbelastung im Bereich der o. g. bestehenden 
Wohnnutzungen. Gemäß gutachterlicher Untersuchung sind der zusätzliche planinduzierte Verkehr 
und dessen Auswirkungen auf die relevanten bestehenden Wohnnutzungen jedoch als verträglich 
einzustufen. Auf das zugrunde liegende Gutachten mit Diskussion der ermittelten Werte wird aus-
drücklich Bezug genommen. In der Abwägung bestätigt die Stadt Werther (Westf.) somit Vorge-



Stadt Werther (Westf.), Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. BA“ 37 

hensweise und Ergebnisse im Gutachten. Aus städtischer Sicht ist die vorliegende Planung zumut-
bar und nachbarschaftsverträglich. Angesichts der kommunalen Planungsziele, insbesondere hin-
sichtlich der Abdeckung des weiterhin großen Wohnbedarfs soll an der Planung festgehalten wer-
den. 
 
e) Optionen Knotenausgestaltung Bielefelder Straße – Teutoburger-Wald-Weg 

Im vorliegenden Entwurfsplan wurde die bereits zum 1. BA diskutierte und angestrebte Kreisver-
kehrslösung am Knotenpunkt Teutoburger-Wald-Weg/Bielefelder Straße zeichnerisch, jedoch ohne 
Festsetzungscharakter in die Planzeichnung aufgenommen. Innerhalb des vorliegenden Plangebiets 
wird im Kreuzungsbereich lediglich eine kleinteilige Fläche als öffentliche Verkehrsfläche festge-
setzt. Diese wäre zur Realisierung der Kreisverkehrslösung notwendig und soll aus diesem Grund 
planungsrechtlich gesichert werden. Die Kreisverkehrslösung wurde in der vorliegenden schalltech-
nischen Untersuchung zum 2. Bauabschnitt nicht berücksichtigt, da noch nicht abschließend geklärt 
war und ist, ob und wann diese Lösung realisiert werden kann/soll. Insofern basiert die Untersu-
chung auf der Istsituation.  
 
Nach Rücksprache mit dem Gutachter sowie einer ergänzenden gutachterlichen Einschätzung 
(Schreiben vom 19.06.2020) ist durch einen möglichen Kreisverkehr keine qualitative Verschlech-
terung der Verkehrslärmsituation im Plangebiet zu erwarten. Grund dieser Einschätzung ist, dass 
sich die Ost-West-Fahrspur der Bielefelder Straße vom Plangebiet weg in Richtung Norden verla-
gern und der Emissionsort sich vom Plangebiet entfernen würde. Somit sind aus Sicht des Gutach-
ters zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Untersuchungen möglich und notwendig. Die Stadt 
Werther (Westf.) schließt sich dieser Einschätzung an und erachtet diese als sach- und fachgerecht. 
Sollte der Kreisverkehr errichtet werden, wäre dieses dann zu berücksichtigen und die schalltech-
nische Untersuchung in diesem Punkt zu ergänzen. Gemäß Aussage des Gutachters sollte dies zeit-
nah zur Entscheidung über den Kreisverkehr erfolgen, ggf. im Zuge des Monitorings. Sollte alterna-
tiv eine neue Lichtsignalanlage errichtet werden, müsste die schalltechnische Untersuchung umge-
hend angepasst werden, da im 100 m Radius um eine Lichtsignalanlage Pegelzuschläge für deren 
Störwirkung zu vergeben sind. Auch letzteres kann aus Sicht der Stadt sachgerecht erst nach der 
abschließenden Entscheidung bezüglich der künftig gewünschten Knotenausgestaltung Bielefelder 
Straße/Teutoburger-Wald-Weg überprüft werden. Entscheidend für das vorliegende Planverfahren 
ist die nachgewiesene verkehrliche Leistungs- und Verträglichkeit im Zuge der Verkehrsuntersu-
chung (siehe Anlage A.11) des aktuellen Knotens Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg und 
die darauf aufbauende aktuelle immissionsrechtliche Untersuchung. Die Stadt folgt den gutachter-
lichen Einschätzungen und erachtet diese als sach- und fachgerecht.  
 
 

f) Sonstige Immissionen 

Betriebe, in denen im relevanten Umfang mit Gefahrstoffen im Sinne der Störfallverordnung 
(StörfallV) umgegangen wird, sind der Stadt gemäß aktuellem Kenntnisstand in einem maßgebli-
chen Abstand zum Plangebiet nicht bekannt. Die Bezirksregierung Detmold hat mit Schreiben vom 
22.02.2013 im Rahmen der Aufstellung des 1. Bauabschnitts bestätigt, dass das Plangebiet derzeit 
außerhalb der Achtungsabstände nach KAS-185 in Bezug auf Betriebsbereiche nach der Störfall-
verordnung liegt. Nach aktuellem Kenntnisstand ergeben sich hier auch im Rahmen des 2. Bauab-
schnitts keine erkennbaren Konflikte. 

                                                
5 Kommission für Anlagensicherheit -KAS- beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: 

Leitfaden „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzwürdi-
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Die Stadt geht gemäß aktuellem Kenntnisstand grundsätzlich davon aus, dass aufgrund der größ-
tenteils identischen Rahmenbedingungen im Vergleich zum 1. BA im vorliegenden Bebauungsplan-
verfahren eine Verträglichkeit hinsichtlich der weiteren immissionsschutzrechtlichen Anforderun-
gen (Geruch/Sportlärm) gegeben ist respektive im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für den 
2. Bauabschnitt die notwendigen planungsrechtlichen Festsetzungen sichergestellt werden kön-
nen. Auf die entsprechenden Gutachten im Rahmen der Entwicklung des 1. Bauabschnitts und die 
Ausführungen in der Begründung wird an dieser Stelle explizit hingewiesen. Ergänzender Hand-
lungsbedarf wird aus Sicht der Stadt gemäß aktuellem Kenntnisstand nicht gesehen. 
 
Die Fachbehörden werden ausdrücklich gebeten, der Stadt eventuelle weitere oder andere Informa-
tionen sowie Anforderungen an ggf. einzuholende fachgutachterliche Prüfungen gemäß § 4 BauGB 
zur Verfügung zu stellen. 
 
 

5.6 Ver- und Entsorgung, Brandschutz, Wasserwirtschaft 

a) Ver- und Entsorgung, Brandschutz 

Die Energie- und Wasserversorgung sowie die Schmutzwasserentsorgung des künftigen Wohnge-
biets sollen durch Anschluss an die vorhandenen Leitungen und Kanäle erfolgen. Die Kanalisation 
und die sonstigen Versorgungsleitungen sind im Teutoburger-Wald-Weg mit dem Bau der „Wald-
heimat“ als Einrichtung für Menschen mit Behinderungen (heute ein Standort der Flex®Eingliede-
rungshilfe gGmbH) Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals errichtet worden. Der Mischwasserkanal 
(DN 250) stammt aus den 50er-/60er-Jahren und wurde zwischenzeitlich saniert. Die vorhandene 
Trinkwasserleitung im Teutoburger-Wald-Weg muss unabhängig von der Wohnbauentwicklung des 
1. Bauabschnitts und des vorliegenden Bebauungsplans erneuert werden. 
 
Im Plangebiet selbst die Errichtung einer Trennkanalisation innerhalb der öffentlichen Verkehrsflä-
chen vorgesehen. Diese soll das Niederschlags- und Schmutzwasser zum größten Teil in Richtung 
Teutoburger-Wald-Weg führen. Mit Fließrichtung zur Bielefelder Straße liegt dort der o. g. Misch-
wasserkanal (DN 250), durch den das Schmutzwasser im Freispiegelgefälle in Richtung Kläranlage 
Werther (Westf.) am Schwarzbach abgeleitet wird. Die Stadt verfolgt bereits seit einiger Zeit eine 
Modernisierung dieser Kläranlage und ihren Umbau zur Zentralkläranlage. Hierfür liegt der Geneh-
migungsbescheid vor, ebenso wie der Förderbescheid für eine 4. Reinigungsstufe. Ausschreibung 
und Baubeginn sind für 2020 vorgesehen, es wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet.  
 
Die Stadt hat aufgrund verschiedener zu klärender Aspekte der Entwässerung im Umfeld des ZOB 
einen „Masterplan Entwässerung“ beauftragt, der sich insbesondere mit Fragen der Niederschlags-
wasserentwässerung in dem Gesamtbereich beschäftigt (Bockermann Fritze Ingenieur Consult 
GmbH, s. u.). Dieser hat mit dem Stand des Erläuterungsberichts vom September 2018 auch aufge-
zeigt, dass der Mischwasserkanal im Teutoburger-Wald-Weg zur geordneten Ableitung des Abwas-
sers bereits aus den im Bestand angeschlossenen Nutzungen und durch einen Kanal DN 400 ersetzt 
werden sollte. Diese ohnehin erforderliche Dimension reicht nach den Angaben des Entwässerungs-
planers auch für den künftigen Anschluss des Baugebiets Blotenberg (Gesamtfläche) aus. Das Bau-
gebiet (1. und 2. Bauabschnitt) ist nicht auslösender Faktor für den Erneuerungsbedarf. 
 
Eine druck- und mengenmäßig ausreichende Versorgung des künftigen Baugebiets mit Trink- und 

                                                
gen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG“, erarbeitet von der Arbeitsgruppe „Fort-
schreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1“, 2. überarbeitete Fassung, KAS 18, November 2010, abzurufen unter 
www.kas-bmu.de/publikationen/kas/KAS_18.pdf 
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Feuerlöschwasser ist sicherzustellen. Die Belange des Brandschutzes sind in der Umsetzung insge-
samt zu berücksichtigen. Dabei sind die einschlägigen technischen Regeln, insbesondere die rele-
vanten DVGW-Arbeitsblätter zugrunde zu legen. Das Wasserwerk Werther (Westf.) hat im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung zum Bauleitplanverfahren 1. Bauabschnitt mitgeteilt, dass die erforder-
liche Löschwassermenge (48 m³/Std über eine Dauer von 2 Stunden) aus dem Leitungsnetz zur Ver-
fügung gestellt werden kann, sofern das Baugebiet an die Füll-/Abnahmeleitung des Hochbehälters 
Blotenberg angeschlossen wird. Dies ist so vorgesehen. Die Stadt geht gemäß aktuellem Kenntnis-
stand auch für den nun folgenden 2. Bauabschnitt davon aus.  
Unter Zugrundelegung der technischen Regeln des DVGW, Arbeitsblatt W 405, ist für das Baugebiet 
eine ausreichende Löschwassermenge für zwei Stunden zur Verfügung zu stellen. Auf das Merkblatt 
„Brandschutz in der Bauleitplanung“ des Kreises Gütersloh wird verwiesen. Im Bebauungsplan ist 
diesbezüglich ein Hinweis dargestellt. Gemäß Stellungnahme des Kreises Gütersloh, Abteilung Be-
völkerungsschutz Brandschutzdienststelle im Zuge der frühzeitigen Behördenbeteiligung ist mit 
Hinweis auf das Arbeitsblatt W 405 der Mindestbedarf der Löschwasserversorgung von 800l/min 
nur dann ausreichend, sofern die Gefahr der Brandausbreitung als „klein“ eingestuft werden kann. 
Dies ist bei Umfassungswänden, mit Ausnahme von Fenstern, Türen etc., der Gebäude mindestens 
in feuerhemmender Bauweise gegeben. Der Kreis hält fest, dass über die tatsächlichen Notwendig-
keiten erst im Baugenehmigungsverfahren entschieden werden kann, ist zumindest ein entspre-
chender Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen. Andernfalls ist für das Plangebiet eine Lösch-
wasserversorgung von 1.600l/min für die Dauer von 2h erforderlich. 
 
Auch Anschlüsse an die Gas- und Stromversorgung sowie das Netz der Telekommunikation können 
gemäß aktuellem Kenntnisstand ortsnah im Teutoburger-Wald-Weg oder der Bielefelder Straße er-
folgen. Gemäß aktuellem Kenntnisstand besteht diesbezüglich kein ergänzender Festsetzungs- res-
pektive Regelungsbedarf im vorliegenden Bauleitplanverfahren.  
 
Die häuslichen Abfälle benachbarter Wohngebiete bzw. Anlieger (insbesondere Standort der heu-
tigen Flex®Eingliederungshilfe gGmbH am Teutoburger-Wald-Weg („Waldheimat“)) werden bereits 
getrennt in Restmüll, Wertstoffen und Kompost gesammelt und regelmäßig durch Abfallentsor-
gungsbetriebe abgeholt. Dies kann auch für das neue Wohngebiet ergänzend so erfolgen. 
 
Entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur des 
Rates der Stadt Werther (Westf.) vom 28.01.2015 wurde die Verwaltung beauftragt, „zukünftig im 
Rahmen der Ausweisung von Baugebieten, die von der Stadt selbst vermarktet werden, jeweils zu 
prüfen, wie ein Energiekonzept ausgestaltet werden kann. In diesem Zusammenhang sollen Optio-
nen der Nutzung geothermischer sowie einer zentralen Energieversorgung mit berücksichtigt wer-
den.“  
 
Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans erlauben gemäß aktuellem Planstand in un-
terschiedlichen Teilbereichen unterschiedliche Bauformen. Insbesondere im Süden sind überwie-
gend kleinteilige Bebauungen als Einzel-, Doppel- und ggf. Reihenhäuser vorgesehen. Die Ausrich-
tung der Baukörper großmehrheitlich in Richtung Süden und Westen sowie die Abstände der Bau-
zeilen untereinander in Kombination mit einem „auf Lücke Stellen“ von Gebäuden erlauben hier 
trotz der Nordhanglage eine wirkungsvolle solarenergetische Nutzung. Ob sich hier daneben eine 
geothermische Energienutzung oder eine zentrale Energieversorgung anbieten, kann außerhalb der 
vorliegenden Bauleitplanung näher untersucht werden. In Bezug auf die hier lockere Baustruktur 
und damit verbundene große Leitungslängen bei einer zentralen Versorgung bietet sich diese nach 
Erfahrungen bei vergleichbaren Gebietsentwicklungen nicht offensichtlich an. 
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Anders kann dies in den stärker verdichteten bebaubaren Teilflächen des Plangebiets entlang der 
Bielefelder Straße aussehen. In Abhängigkeit von dem späteren konkreten Projekt können hier et-
was dichtere und kompakte Bauformen entstehen, die ggf. für eine zentrale Energieversorgung prä-
destiniert sind. In Bezug auf die solarenergetische Nutzung gilt hier das gleiche wie in den kleintei-
liger zu bebauenden Teilflächen. 
 
Grundsätzlich stehen im vorliegenden Plangebiet entsprechenden Konzeptionen somit keine er-
kennbaren Gründe wesentlich entgegen. Bisher liegt kein festgelegtes Energieversorgungskonzept 
für das gesamte Plangebiet vor, auch sind bislang noch keine konkreten Projekte für einzelne Ge-
bäude oder Gebäudekomplexe mit einer entsprechenden Energiekonzeption bekannt. Gleichwohl 
ist es entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und technischen Möglichkeiten Ziel der Stadt, 
zeitgemäße und/oder alternative Energieversorgungseinrichtungen, wie z. B. die Errichtung eines 
Blockheizkraftwerks, in sinnvoll abgrenzbaren Teilbereichen umzusetzen. Der Bebauungsplan 
selbst trifft keine entgegenstehenden Festsetzungen. 
Erste Überlegungen zu Energiekonzepten für den 1. Bauabschnitt wurden im Ausschuss für Planen, 
Bauen und Umwelt am 21.05.2019 von der Elektrizitätsversorgung Werther GmbH (EWG) vorge-
stellt. Diese wurden aus Zeit- und Kostengründen im vorliegenden Bauleitplanverfahren nicht fort-
geführt. Im Zuge eines neuen, größeren Plangebiets soll die Thematik Energiekonzept frühzeitig in 
den Planungsprozess einbezogen, mit den Beteiligten erörtert und ggf.  in der Bauleitplanung 
und/oder nachgelagert auf der Umsetzungs-/Vertragsebene Regelungen definiert werden.  
 
Versorgungsleitungen (z. B. für Telekommunikation) sind zur Gewährleistung einer attraktiven Ge-
bietsentwicklung generell unterirdisch zu führen, da oberirdische Leitungen nicht dem aktuellen 
Stand der Technik und heutigen Anforderungen an das Wohnumfeld und den Stadtraum entspre-
chen. Eine entsprechende Festsetzung sichert dies bzw. stellt es klar.  
 
b) Wasserwirtschaft und Regenwasserbehandlung 

Nach Landeswassergesetz (LWG NRW) i. V. m. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist Niederschlagswas-
ser von Grundstücken, die erstmals bebaut werden, zu versickern, zu verrieseln oder gedrosselt 
einem Vorfluter zuzuführen, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit mög-
lich ist. Gemäß Bodenkarte NRW6 steht im überwiegenden Teil des Plangebiets schluffiger Lehmbo-
den an (Parabraunerde). Der Boden weist eine mittlere Wasserdurchlässigkeit auf. Bereits daraus 
lässt sich schließen, dass eine (dezentrale) Versickerung oder Verrieselung innerhalb des Plange-
biets nicht sinnvoll möglich ist. Hinzu käme ein ggf. höherer technischer und räumlicher Aufwand 
aufgrund der Hanglage. Vor diesem Hintergrund ist eine Ableitung über einen Regenwasserkanal 
im Freigefälle nach Nordwesten über den 1. Bauabschnitt in Richtung Schwarzbach und eine Re-
genwasserrückhaltung vor Einleitung in dieses Gewässer vorgesehen.  
 
Die Stadt hat das Büro Bockermann Fritze Ingenieur Consult GmbH aus Enger mit einem „Master-
plan zum Umgang mit Niederschlagswasserrückhaltung und Niederschlagswasserbehandlung im 
Bereich Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg“ beauftragt. Hintergrund sind mehrere bauli-
che und erschließungsrelevante Maßnahmen in dem genannten Bereich. Dabei handelt es sich nach 
dem letzten Erläuterungsbericht zu diesem „Masterplan“ mit Stand vom September 2018 um die 
Planungen zum Zentralen Omnibusbahnhof ZOB, auch unter Berücksichtigung des angrenzend be-
stehenden Lebensmittelmarkts, die geplante Umgestaltung des Knotenpunkts Bielefelder 
Straße/Alte Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg, die erforderliche Neuordnungen der Ent-
wässerungsverhältnisse im Verlauf der L 785 sowie auch die geplante Wohngebietsentwicklung im 

                                                
6 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 3916 Bielefeld; Krefeld 1983. 
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Bereich Blotenberg (1. und 2. Bauabschnitt). Aufgrund des engen räumlichen Zusammenhangs die-
ser Maßnahmen und der Vernetzung über einen stadtkernnahen Teilbereich der bestehenden Ka-
nalisation wird dabei eine konzeptionelle Gesamtbetrachtung angestrebt. Hintergrund der konzep-
tionellen Gesamtbetrachtung sind auch Probleme in der vorhandenen Kanalisation der Kernstadt, 
die im Bestand zu häufigen Abschlägen ungeklärten Mischwassers in den Schwarzbach führen.  
 
Auf die Aussagen des „Masterplans“ und die Ausführungen zur Wasserwirtschaft und Regenwas-
serbehandlung im Bebauungsplanverfahren Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“ wird an der Stelle Bezug 
genommen. Innerhalb des „Masterplans“ werden zwei Varianten bezüglich des Umgangs zum Nie-
derschlagswasser entwickelt und beurteilt. Beide Varianten sind nach den Ergebnissen des o. g. 
„Masterplans“ technisch unproblematisch umsetzbar. Die diesbezüglich notwendigen Flächen lie-
gen jeweils außerhalb des Plangebiets Mit Ratsbeschluss vom 02.10.2019 wurde eine nähere Prü-
fung zur Umsetzung der Varianten beschlossen (Drucksache Nr. 759/2019). In der aktuellen Diskus-
sion zur Beauftragung eines Planungsbüros bevorzugt der Betriebsausschuss die Variante 1 und da-
mit den Bau eines reinen Regenrückhaltebeckens. Die Aufwertung der weiteren Flächen wird ins-
gesamt trotzdem positiv gesehen. Die Umsetzung soll allerdings unabhängig von dem Bau des Re-
genrückhaltebeckens betrachtet werden. Für die Maßnahme E2 „Renaturierung der Grünfläche am 
Schwarzbach (Teutoburger-Wald-Weg), des am 25.06.2020 vom Rat der Stadt Werther (Westf.) be-
schlossenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) ist eine Umsetzung für die 
Jahre 2022/2023 vorgesehen. 
 
In der Gesamtschau weist der o. g. „Masterplan“ nach, dass die Regenwasserentsorgung u. a. für 
die Gesamtentwicklungsfläche zwischen Teutoburger-Wald-Weg und der Straße Blotenberg ver-
träglich möglich ist. Gemäß aktuellem Kenntnistand also auch für das vorliegende Plangebiet 2. Bau-
abschnitt. Die notwendigen Flächen für die sach- und fachgerechte Regelung des anfallenden Nie-
derschlagswassers im Bebauungsplan Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“ liegen außerhalb des Plangebiets 
im Bereich des nördlich angrenzenden Schwarzbachs. Zusätzliche Regelungen sind dazu im Bebau-
ungsplan Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“ somit nicht erforderlich gewesen. Die Stadt geht gemäß aktu-
ellem Sachstand auch bezüglich der vorliegenden Planung davon aus. Die für die Rückhaltung not-
wendigen Flächen sind im Eigentum der Stadt. Eine Umsetzung der notwendigen Maßnahmen und 
damit auch der Umgang mit dem Niederschlagswasser im vorliegenden Bauleitplanverfahren sind 
demnach sichergestellt. Ergänzender Handlungsbedarf im Bebauungsplan Nr. 43 - 2. BA besteht 
nicht. 
 
Die Fachbehörden werden ausdrücklich gebeten, der Stadt eventuelle weitere oder andere Informa-
tionen sowie Anforderungen an ggf. einzuholende fachgutachterliche Prüfungen gemäß § 4 BauGB 
zur Verfügung zu stellen.  
 
 

5.7 Grünordnung, Naturschutz und Landschaftspflege 

a) Grünordnung 

Das Plangebiet soll entlang der Bielefelder Straße mittels größerer, dichterer Gebäudekomplexe 
sowie im Bereich der geplanten Reihenhäuser eher verdichtet und teils durch Einzel- und Doppel-
häuser aufgelockert bebaut werden können, um so verschiedenen Bau- und Wohnformen Raum zu 
bieten. Die Bereiche für Einzel- und Doppelhäuser sind zur Abstufung der baulichen Dichte im Über-
gangsbereich zwischen der ebenfalls kleinteiligen Wohnbebauung des 1. Bauabschnitts und östli-
chem Grünzug bzw. Wald angeordnet. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass bei einer für das ge-
samte Plangebiet festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 eine innere Durchgrünung durch 
Gartenflächen erzielt wird.  
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Wesentliches Element des städtebaulichen Konzepts für die Gesamtentwicklungsfläche zwischen 
Teutoburger-Wald-Weg und Straße Blotenberg ist der zentrale Grünzug zwischen Waldkante im 
Süden, Quartiersplatz im Kernbereich und der nördlich gelegenen Bielefelder Straße. Teile des 
Grünzugs wurden bereits im Bebauungsplan für den 1. Bauabschnitt als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Parkanlage planungsrechtlich abgesichert. Im vorliegenden Planverfahren 
wird die Lage und Abgrenzung der Grünfläche punktuell im Sinne der Schnittstellenbereinigung zwi-
schen dem 1. Bauabschnitt und 2. Bauabschnitt begründet angepasst und in Richtung Bielefelder 
Straße erweitert. Der Charakter des Grünzugs verändert sich somit von einer großzügigen randli-
chen Eingrünung hin zu einer inneren Grünachse mit direkter Anbindung des gesamten Wohnge-
biets Blotenberg zum ZOB und Kernstadt. Bezüglich der Fortsetzung der Fuß-/Radwegeverbindung 
in Richtung Süden durch den Wald wird auf Kapitel 5.4 verwiesen.  
 
Aufgrund der Nordsüdausrichtung über den Hang besitzt dieser Grünbereich ein Gefälle von rd. 
20 m (ca. 160–140 m ü. NHN). Er soll damit auch die Sichtbeziehung zwischen der Waldkante und 
dem Stadtkern von Werther (Westf.) unterstützen. Auch in der entgegengesetzten Blickrichtung 
wird er als wahrnehmbare Grünzäsur im künftigen Wohngebiet den Weg zwischen Stadt und Wald 
markieren. Der Grünzug wird nach den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 43 „Blotenberg – 
1. BA“ an der Westseite durch vorgegebene Pflanzungen auf den Privatgrundstücken als Hecken 
aus standortegerechten, heimischen Gehölzen begrenzt. Im vorliegenden Bebauungsplan wird auf 
der Ostseite in gleicher Weise verfahren. Damit kann die angestrebte Sichtverbindung bei entspre-
chender Pflege der künftigen Hecken weiter unterstützt werden. Der Grünzug bietet sich auch zur 
Integration eines Fußwegs an. Dessen Verlauf und ggf. ergänzende Baum- und Heckenpflanzungen 
sind im Rahmen der Umsetzung zu bestimmen. Weiterhin können Möglichkeiten für das Kinderspiel 
integriert werden, soweit diese mit Blick auf umgebende Grün- und Freiraumstrukturen im Umfeld 
hier überhaupt explizit benötigt werden. 
 
Im Süden bilden Teilbereiche des Grünzugs (Flächen innerhalb des 1. Bauabschnitts) den Vorbereich 
des Waldes. Der Wald im Süden und Südosten des Plangebiets ist orts- bzw. landschaftsbildprä-
gend. Zur planerischen Sicherung werden die in das zusammenhängende Flurstück des vorliegen-
den Plangebiets hineinreichenden Teilflächen des Waldes als Wald festgesetzt. Die Abgrenzung der 
Waldfläche in der Planzeichnung basiert in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz auf 
den Darstellungen im Flächennutzungsplan. Zusätzlich wurden die Waldkante (= Kronentraufe der 
äußersten Baumreihen) sowie die Stämme der äußersten Baumreihe durch einen Vermesser ein-
gemessen. Gemäß der Stellungnahme des Landesbetriebs Wald und Holz NRW vom 11.03.2020 gilt 
als Grenze der Waldfläche – im Hinblick auf die Abstände – der jeweilige Stammbereich. Der in der 
vorliegenden Örtlichkeit bei den Buchen sehr ausgeprägte Waldtrauf (Überhand der Äste) kann so-
mit ebenfalls in die Abstandsflächen einbezogen werden.  
Im Vergleich zu früheren städtebaulichen Überlegungen im Rahmen der Gesamtentwicklung Blo-
tenberg rücken die geplanten überbaubaren Grundstücksflächen in der Südostecke des Plangebiets 
weiter vom Wald ab. Planerisches Ziel ist nunmehr die Entwicklung nur noch einer Bautiefe auf der 
Ost- respektive Südseite der Planstraße 1. Somit beträgt der Waldabstand (Abgrenzung der Wald-
fläche im Bebauungsplan basierend auf Darstellungen im Flächennutzungsplan) rund 13,0 m bis zu 
knapp 40,0 m. Der Waldabstand zu den Stämmen der äußersten Baumreihe beträgt jedoch min-
destens 26,0 m. Die Stadt erachtet gemäß aktuellem Kenntnisstand die Abstände im Hinblick auf 
einen aus Sicherheitsaspekten gebotenen Waldabstand als ausreichend. Durch den Verzicht auf 
eine zweite Bautiefe kann zudem die Verschattung der künftigen Baugrundstücke durch den Wald 
reduziert werden.  
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Die bestehenden Gehölzstrukturen entlang der Westseite der Straße Blotenberg im Anschluss an 
den Wald werden bestandsorientiert als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gebiets-
eingrünung festgesetzt. Für den Gehölzbestand wird ein Erhaltungsgebot gemäß § 9(1) Nr. 25b 
BauGB definiert. Aus Sicht der Stadt ist damit weiterhin ein qualitätsvoller Übergangsbereich in 
Richtung der östlich angrenzenden Freiräume sichergestellt. 
 
Der Pufferbereich zwischen den künftigen Wohnbaugrundstücken und dem Wald wird als Maßnah-
menfläche gemäß § 9(1) Nr. 20 BauGB sichergestellt. Entwicklungsziel ist die Realisierung einer 
strukturreichen Waldrandzone. Die Maßnahme sichert einen qualitätsvollen und strukturierten 
Übergang zwischen künftiger Wohnbebauung und Wald und leistet gleichermaßen einen Aus-
gleichsbeitrag bezüglich des naturschutzfachlichen Eingriffs im Plangebiet. Durch eine vorgegebene 
Pflanzung auf den Privatgrundstücken als Hecken aus standortgerechten, heimischen Gehölzen im 
Übergangsbereich zur Maßnahmenfläche wird der Bereich zusätzlich qualitätsvoll gegliedert und 
aufgewertet.  
 
Im Bereich der ehemaligen Hofstelle stocken im Knotenbereich des Teutoburger-Wald-Wegs/Biele-
felder Straße zwei ortsbildprägende und ökologisch wertvolle Bäume. Diese gehören zum Hofen-
semble, akzentuieren den markanten Punkt und werden dementsprechend planungsrechtlich gesi-
chert. Zur Sicherung der städtebaulichen Wirkung und Einsehbarkeit der gemäß LWL-Denkmal-
schutz denkmalwürdigen alten Hofstelle werden auf der Nord-, Ost- und Südostseite des bestehen-
den Hauptgebäudes private Grünflächen mit der Zweckbestimmung Gartenland festgesetzt. Eine 
bauliche Entwicklung ist damit grundsätzlich ausgeschlossen und die Sichtbeziehungen von der 
übergeordneten Straße auf das markante Gebäude langfristig gesichert.  
 
Zur Sicherung qualitätsvoller Übergangsbereiche zwischen den Baugrundstücken und von diesen 
zum öffentlichen Raum, werden im Bebauungsplan ergänzende Regelungen zur Gestaltung, Anord-
nung und Höhenbegrenzung von Einfriedungen vorgegeben. Diese definieren einen Grundrahmen 
und eröffnen aus Sicht der Stadt ausreichend Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten auf der Um-
setzungsebene. Die in der Plankarte beispielhaft empfohlenen Gehölze für Pflanzungen von Bäu-
men I., II. und III. Ordnung, von Sträuchern bzw. frei wachsenden Hecken, von Schnitthecken und 
von Rand-, Schling- oder Kletterpflanzen eignen sich im Hinblick auf standortgerechte, heimische 
oder kulturhistorisch bedeutsame Pflanzungen auch für die privaten Gärten. 
 
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den zuletzt entwickelten Wohngebieten sowie den Maß-
nahmen im Zuge der Klimaanpassung wird zur Offenlage eine Festsetzung zur Begrünung der Vor-
gärten gemäß § 9(1) Nr. 25 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen. Vorgartenbereiche über-
nehmen insgesamt eine Vielzahl von Funktionen. Sie sind Erschließungsräume, gleichzeitig aber 
auch Natur- und Gestaltungsräume. Sie vermitteln zwischen den privaten Bereichen und dem öf-
fentlichen Raum. Insofern besteht auch aus Sicht der Öffentlichkeit ein Interesse an funktionalen 
aber auch hochwertig gestalteten Naturräumen im Sinne qualitätsvoller städtebaulicher Über-
gangsbereiche. Eine zu starke Versiegelung würde den öffentlichen Interessen an der Stelle entge-
genlaufen. Damit verfolgt die Stadt das Ziel, den Versiegelungsgrad im Sinne des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden im verträglichen Maß zu minimieren. Durch entsprechende Anpflan-
zungen soll die heimische Insekten- und Vogelwelt unterstützt und ein durchgrüntes, naturnahes 
Ortsbild erreicht werden. Vorgärten sind somit künftig nur bis zu 50 % durch Stellplätze, Einfahrten 
etc. zu versiegeln. Bei Reihenmittelhäusern ist eine Versiegelung von bis zu 75 % zulässig. 
 
Überörtlich relevante Grünkonzepte, die innerhalb des Plangebiets zu berücksichtigen wären, sind 
nicht gegeben. 
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b) Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Neuaufstellung eines Bebauungsplans auf bisher nicht bebauten Flächen bereitet in der Regel 
Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege in die Abwägung einzustellen. 
 
Auch wenn die Planung des neuen Baugebiets u. a. auch für die direkten Anlieger einen Eingriff in 
die heutige Situation unmittelbar am Rand der Kernstadt von Werther (Westf.) bedeutet und sich 
dort die Ortseingangssituation in einem Teilbereich verändert, betrifft sie i. W. eine intensiv acker-
baulich genutzte Fläche, die naturschutzfachlich keine hohe Wertigkeit hat. Zudem wird sie in Teilen 
durch private und öffentliche Grünflächen künftig auch ökologisch aufgewertet. 
 
In der Bauleitplanung sind weiterhin Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu prüfen. Hierzu 
wird ebenfalls auf die bisherige intensive Ackernutzung mit entsprechenden Auswirkungen auf den 
Naturhaushalt, auf die geplante Bebauung in abgestufter Dichte und auf die Einhaltung eines über-
wiegend sehr großen Abstands zum südlich angrenzenden Waldbereich verwiesen. Die geplante 
Erschließungs- und Bebauungsstruktur mit einer Mischung aus Eigenheimen und Wohnungsbau be-
rücksichtigt durch die offene Bauweise mit gleichzeitigen Vorgaben zur Höhenentwicklung und zur 
Gestaltung den Maßstab der Umgebung, der Nachbarschaft sowie das Stadt- und Landschaftsbild 
(Minderung).  
 
Im Landschaftsplan Osning ist ein rund 45 m breiter Streifen im südlichen Teil des Geltungsbereichs 
vor dem dortigen Wald mit dem Entwicklungsziel der „Anreicherung der Landschaft mit naturnahen 
Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ dargestellt. Der am Waldrand be-
ginnende öffentliche Grünzug gemäß 1. Bauabschnitt, die angrenzenden künftigen Privatgärten und 
insbesondere die geplante Maßnahmenfläche mit dem Ziel eine strukturreiche Waldrandzone aus-
zubilden stellen entsprechende Elemente dar. Somit wird in der Gesamtschau dieser Zielsetzung 
des Landschaftsplans auch bei der geplanten Wohnbauentwicklung i. W. entsprochen. Dazu wird 
ergänzend auf den vorangehenden Abschnitt dieses Kapitels verwiesen. Diese Maßnahmen sowie 
die zusätzlich angestrebten ortsnahen Ausgleichsmaßnahmen, wirken bereits lokal eingriffsmin-
dernd. Darüber hinaus werden – trotz des Entwicklungsziels 1.6 im Landschaftsplan Osning einer 
„temporären Erhaltung (bis zur baulichen Nutzung)“ – für den überwiegenden Teil des Geltungsbe-
reichs hierdurch den Naturraum dauerhaft stützende Elemente entwickelt und gesichert. 
 
Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und/oder Schutzobjekte sind von der Planung nicht betroffen. 
Die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege werden demnach unter Berücksichtigung der 
städtischen Planungsziele angemessen berücksichtigt. 
 
 
 

6. Umweltrelevante Auswirkungen 

6.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie ist die Umweltprüfung als Regelverfahren für Bauleitpläne 
eingeführt worden. Im Planverfahren wurde der Umweltbericht als Teil II der Begründung erarbei-
tet.  
 
Der vorliegende Umweltbericht mit integrierter Umweltprüfung gem. § 2(4) BauGB dient im Rah-
men des Bauleitplanverfahrens Nr. 43 – 2. BA dazu, die umweltrelevanten Gesichtspunkte im Pla-
nungsprozess frühzeitig zu berücksichtigen und die verschiedenen Umweltaspekte sachgerecht für 
die Abwägung aufzubereiten.  
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Die Einzelheiten der Planvorhaben, die bestehenden planerischen und umweltfachlichen Vorgaben 
im Untersuchungsraum sowie die örtliche Umweltsituation wurden dazu im Umweltbericht erfasst 
und beschrieben. Anschließend wurden die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf der Basis der 
wesentlichen vorhabenbedingten Wirkfaktoren aufgezeigt und bewertet. Externe Fachinputs wur-
den entsprechend berücksichtigt und in die Auswirkungsprognose eingebunden. Insgesamt lag der 
Fokus auf den verbindlichen Festsetzungen des Bebauungsplans. Öffentlichkeit und Fachbehörden 
werden gebeten, ggf. vorliegende weitere umweltrelevante Informationen und Einschätzungen der 
Stadt zur Verfügung zu stellen. 
 
Nach heutigem Kenntnisstand ergeben sich durch das Vorhaben zunächst Beeinträchtigungen der 
Umwelt durch erstmalige Bebauung, erhöhtes Verkehrsaufkommen etc. Insgesamt sind die Auswir-
kungen voraussichtlich auf das Plangebiet und das enge Umfeld begrenzt und überschaubar. Nach 
bisher vorliegenden Erkenntnissen ergeben sich keine Hinweise auf besondere, nur an diesem 
Standort zu erwartende und daher durch Wahl eines alternativen Standorts vermeidbare Beein-
trächtigungen. Alternative Entwicklungsflächen stehen der Stadt derzeit auch nicht zur Verfügung. 
 
In der Summe kommt der Umweltbericht zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der für die 
jeweiligen Schutzgüter genannten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie der im Raum 
bestehenden Vorbelastungen die mit den Planungen verbundenen Beeinträchtigungen so reduziert 
werden können, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben bzw. die Kompensationser-
fordernisse im Sinne des § 15 BNatSchG erfüllt werden können. 
 
Nach den vorliegenden Erkenntnissen ergeben sich keine Hinweise auf besondere, nur an diesem 
Standort zu erwartende und daher durch Wahl eines alternativen Standorts vermeidbare Beein-
trächtigungen. 
 
 

6.2 Bodenschutz, Flächenverbrauch und Landwirtschaft 

In der Bauleitplanung ist die Bodenschutzklausel im Sinne des BauGB in Verbindung mit Bundesbo-
denschutzgesetz (BBodSchG) und Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) zu beachten. Insbeson-
dere sind Bodenversiegelungen zu begrenzen, schädliche Bodenveränderungen sind zu vermeiden, 
Wieder-/Umnutzungen von versiegelten, sanierten Flächen genießen Vorrang. Besonders zu schüt-
zen sind Böden mit hochwertigen Bodenfunktionen. 
 
Der Bau von Gebäuden und Straßen bedeutet in der Regel die Versiegelung und damit lokal den 
vollständigen Verlust der Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Bodenorganis-
men, als Produktionsfläche für Lebensmittel und als Filterkörper bei der Grundwasserneubildung, 
sofern nicht eine Entsiegelung vorgenommen wird. Grundsätzlich ist die Stadt bestrebt, die Neu-
versiegelung im Außenbereich zu begrenzen und im Siedlungszusammenhang liegende, geeignete, 
wenig genutzte Flächen oder Restflächen vorrangig zu reaktivieren. Neben diesen Maßnahmen 
zeigt sich, dass einzelne Neubauflächen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bauherren und 
zur Weiterentwicklung der Stadt und Stützung der bestehenden Infrastruktur weiterhin erforder-
lich sind.  
 
Nach den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans für das geplante allgemeine Wohnge-
biet ist bei einer Grundflächenzahl GRZ von 0,4 davon auszugehen, dass neben den Versiegelungen 
für Gebäude und Nebenanlagen auch ein großer Anteil unversiegelter und durchgrünter Gartenbe-
reiche entsteht. Hinzu kommen die große, mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzte 
öffentliche Grünfläche sowie weiter private und öffentliche Grünflächen und die Maßnahmenfläche 
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zur Ausgestaltung einer strukturierten Waldrandzone. Diesbezüglich wird ergänzend auf das Kapitel 
5.7 verwiesen. Da zukünftig Schadstoffeinträge aus der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen 
Ackernutzung entfallen, wird diese Nutzungsvorgabe maßgeblich zu einer teilweisen Verbesserung 
bzw. Sicherung von Bodenfunktionen beitragen. Von den angestrebten Wohnnutzungen sind keine 
relevanten Schadstoffeinträge zu erwarten. 
 
Die Landwirtschaft ist als Wirtschaftsfaktor bedeutsam und erfüllt nicht nur wirtschaftliche Funkti-
onen, sondern in erheblichem Maße auch öffentliche Aufgaben zum Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen. Die im Flächennutzungsplan der Stadt Werther (Westf.) als Wohnbaufläche darge-
stellte und teilweise bereits im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“ und nun-
mehr im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 43 „Blotenberg – 2. BA“ als allgemeines 
Wohngebiet entwickelte Fläche geht der Landwirtschaft als Produktionsfläche für Lebensmittel ver-
loren. Die heutige Ackerfläche ist als relativ isolierter Standort im Randbereich des Stadtkerns von 
Werther (Westf.) zu bewerten. Eine Ausweitungsmöglichkeit der Ackerfläche auf umliegende Flä-
chen ist lediglich in östliche Richtung jenseits der Straße Blotenberg gegeben, wo ebenfalls durch 
Waldbereiche, Bielefelder Straße, Streubebauung und Grabeland eine begrenzte und relativ iso-
lierte Lage vorzufinden ist. Insgesamt handelt es sich um vergleichsweise kleine Ackerflächen. Zu-
dem grenzen sie, in Richtung Nordwesten nur getrennt durch die Bielefelder Straße, an die zentrale, 
hier vorrangig von Wohngebäuden geprägte Ortslage Werther (Westf.) an. 
 
Es ist jedoch auch festzuhalten, dass es sich bei den Böden im Plangebiet um „fruchtbare Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung als Regelungs- und Pufferfunktion/natürliche Bodenfruchtbarkeit“ 
als in NRW landesweit geschützte Böden handelt. Teilflächen sind nach der Reichsbodenschätzung 
mit über maximal 70 Bodenpunkten bewertet (siehe auch Punkt 3.5). Die Böden gehen für die Bo-
denfunktionen der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit der Planung dauerhaft verlo-
ren. 
 
Der Stadt Werther (Westf.) ist die oben beschriebene Konfliktlage in Bezug auf die Bedeutung der 
überplanten Böden für die Landwirtschaft bewusst. Gleichwohl sind die Belange des Bodenschutzes 
und der Landwirtschaft mit den anderen gemäß BauGB zu beachtenden Belangen abzugleichen. 
Angesichts der städtebaulichen und landschaftsplanerischen Rahmenbedingungen im Stadtgebiet 
mit Teutoburger Wald, verbreiteter Streubebauung, teilweise schwierigen Erschließungen etc., 
werden aufgrund der hier günstigen Rahmenbedingungen für das geplante Wohngebiet in der Ab-
wägung die Belange des Bodenschutzes und der Weiternutzung der landwirtschaftlichen Fläche als 
Produktionsfläche für Lebensmittel zurückgestellt. Die Standortentscheidung wird nicht zuletzt auf-
grund der besonderen Lagegunst am Rand des Stadtzentrums mit dessen Infrastruktur und günsti-
gen verkehrlichen Anbindungen an das Straßennetz und den öffentlichen Nahverkehr sowie die im 
Teutoburger-Wald-Weg gegebene technische Infrastruktur für sachgerecht gehalten. In der Ge-
samtbetrachtung wird daher aus Sicht der Stadt im vorliegenden Fall eine Zurückstellung der Bo-
denschutzbelange gegenüber den Planungszielen der Gebietsentwicklung als vertretbar angese-
hen. 
 
Während der Bauarbeiten ist unnötiges Befahren, die Lagerung von Fremdstoffen etc. insbeson-
dere im Plangebiet zu vermeiden. Auffüllungen sollten möglichst mit dem vor Ort vorhandenen 
Material erfolgen. 
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6.3 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Zuge des Planverfahrens ist zu prüfen, ob durch die Planung Vorhaben ermöglicht werden, die 
dazu führen, dass Exemplare von europäisch geschützten Arten verletzt oder getötet werden kön-
nen oder die Population erheblich gestört wird (artenschutzrechtliche Verbotstatbestände). Daher 
wurde zur Offenlage ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag7 erstellt. Die Ergebnisse werden im Fol-
genden dargestellt: 
 
Zunächst wurden im Rahmen des Fachbeitrags die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt. Anschlie-
ßend sind die Lebensraumtypen im Untersuchungsgebiet erfasst und das Fachinformationssystem 
„Geschützte Arten in Nordrhein- Westfalen“ sowie die Landschafts- und Informationssammlung des 
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen ausgewertet wor-
den. Zur weitergehenden Bewertung der zu erwartenden vorhabenspezifischen Auswirkungen wur-
den das Plangebiet und die nähere Umgebung gemäß des Fachinformationssystems „Geschützte 
Arten in Nordrhein-Westfalen“ in Lebensraumtypen überführt.  
 
Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Messtischblatts 3916 „Halle“, Quadrant 1 und 2. Für 
das Messtischblatt wurde im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 
eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im Untersuchungsgebiet anzutreffenden unmit-
telbar und mittelbar betroffenen Lebensraumtypen durchgeführt. Für das Messtischblatt 3916 
„Halle“, Quadrant 1 und 2 werden vom FIS für die im Plangebiet und der Umgebung vorkommenden 
Lebensräume insgesamt 41 Arten als planungsrelevant genannt. Unter den Tierarten sind 12 Säu-
getierarten, 27 Vogelarten und zwei Amphibienarten. Die Landschaftsinformationssammlung des 
Landes Nordrhein-Westfalen weist für das Untersuchungsgebiet keine Vorkommen planungsrele-
vanter Arten aus. 
 
Weiterhin erfolgte am 12. Februar 2020 eine Begehung des Untersuchungsgebiets zur Untersu-
chung der anstehenden Biotopstrukturen im Plangebiet auf deren Eignung als Lebensstätte von 
Tierarten. Aufbauend auf diesen Datenquellen sind im Zuge der Vorprüfung alle relevanten Arten 
untersucht worden. 
 
Im Rahmen der Vorprüfung (Stufe I) wurden durch den Gutachter keine möglichen Konfliktarten 
ermittelt. Dementsprechend entfallen für das Vorhaben Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen im 
Rahmen der Stufe II. Es gelten allgemeine eingeschränkte Fäll- und Rodungsarbeiten. Ein Hinweis 
dazu wurde in der Planzeichnung ergänzt. Unter Berücksichtigung dessen löst die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. BA“ der Stadt Werther keine Verbotstatb-
stände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG aus. Der Aufstellung des Bebauungsplanes stehen somit be-
züglich des Artenschutzes keine unüberwindbaren Vollzugshindernisse entgegen. Auf den Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag wird verwiesen. 
 
Aus Gründen des allgemeinen Artenschutzes und zur Vermeidung einer übermäßigen Ausleuchtung 
(Stichwort „Lichtverschmutzung“) werden im Bebauungsplan für den gesamten Geltungsbereich 
Hinweise zur (Außen-)Beleuchtung gegeben. Grundsätzlich ist eine Beleuchtung der Außenanlagen 
auf die unbedingt notwendigen Flächen und Wege zu begrenzen und eine Lichtstreuung über die 
zu beleuchtenden Anlagen und Flächen hinaus zu vermeiden. Die aufgeführten Hinweise zur Wahl 
und zum Einsatz umweltschonender Leuchtmittel sind auf den heutigen Stand bezogen und können 
sich insbesondere im Zuge technischer Entwicklungen ändern.  
 

                                                
7  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 43 „Wohngebiets  Blotenberg-2. BA“ der 

Stadt Werther, HÖKE Landschaftsarchitektur Umweltplanung, Bielefeld, 01.07.2020 
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6.4 Eingriffsregelung 

Nach den Grundsätzen der Eingriffsregelung ist bei Erstaufstellung von Bebauungsplänen zu ermit-
teln, ob und inwieweit zusätzliche Eingriffe planungsrechtlich ermöglicht werden, ob die Planung 
erforderlich ist und in welchem Umfang gegebenenfalls Maßnahmen zum Ausgleich geboten sind 
oder erforderlich werden. 
 
Die Planung ist im vorliegenden Fall zur Erreichung der städtebaulichen Ziele der Stadt für die wei-
tere moderate Siedlungsentwicklung erforderlich. Alternativen sind unter Einhaltung dieser Zielset-
zung nicht vorhanden. Daher wird dem Eingriff hier Vorrang vor einem Eingriffsverzicht gegeben. 
Nach der grundlegenden Entscheidung für die Überplanung sind vor diesem Hintergrund die 
Grundsätze der planerischen Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen. Besonders wertvolle 
und erhaltenswerte Gehölze werden im Bebauungsplan Nr. 43 „Blotenberg – 2. BA“ planungsrecht-
lich gesichert. Der Geltungsbereich wird aktuell großmehrheitlich landwirtschaftlich als Acker ge-
nutzt. Eine Eingriffsbewertung und -bilanzierung gemäß Arbeitshilfe für die Bauleitplanung „Nu-
merische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung“ erfolgt im Umweltbericht (siehe 
Umweltbericht). Das Ergebnis der Eingriffsbewertung und -bilanzierung ist in die Abwägung der 
Stadt Werther (Westf.) einzustellen.  
 
Auf den Neubauflächen werden neue Baurechte geschaffen und somit konkret Eingriffe in Natur 
und Landschaft durch erstmalige Erschließung und Neubauten vorbereitet. Wertvolle Biotopstruk-
turen sind auf den eigentlichen Neubauflächen nicht vorhanden. Somit sind im Wesentlichen die 
Eingriffe in Ackerfläche/Böden und die Versiegelung zu bilanzieren. U. a. der Waldbestand im Süden 
und die östlichen Gehölzstrukturen bleiben unberührt. 
 
Im Ergebnis wird in Abstimmung mit den Fachbehörden bei einer Gegenüberstellung der ökologi-
schen Wertigkeiten von Bestand der unterschiedlichen Teilbilanzen und der Planung mit einem ver-
bleibenden Kompensationsbedarf in Höhe von 31.673 Biotopwertpunkten gerechnet. Dieser ist 
im Sinne des BNatSchG durch geeignete Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
auszugleichen. 

 

Naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen sind im Bereich des südlich Siedlungsrands geplant. 
Der Bebauungsplan setzt hierfür gemäß § 9(1) Nr. 20 BauGB entsprechende Flächen und Maßnah-
men fest. Angesichts der großen Teilbereiche des Plangebiets, die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB für 
Maßnahmen festgesetzt werden, sind innerhalb der Plangebietskulisse deutliche Aufwertungspo-
tenziale vorhanden. Diese wurden im Rahmen der erfolgten Eingriffsbilanzierung entsprechend be-
rücksichtigt. Die Deckung des bilanzierten Kompensationsbedarfs wird im weiteren Verlauf durch 
die Stadt Werther (Westf.) festgelegt. Derzeit angedacht ist die Kompensation auf externen städti-
schen Flächen im Bereich des Schwarzbachs. 
 
 
 

6.5 Klimaschutz und Klimaanpassung  

Die Bauleitplanung muss – nicht erst seit der sogenannten „Klimaschutznovelle“ des BauGB 2011 – 
die Belange des Umweltschutzes und damit auch den Klimaschutz berücksichtigen. Mit der oben 
genannten Änderung ist aber nunmehr klargestellt, dass hierzu auch der globale Klimaschutz durch 
Energieeinsparung, Nutzung regenerativer Energien, vermindertes Verkehrsaufkommen und vieles 
mehr gehört und dass diesbezügliche Maßnahmen zulässig sein können, auch wenn gegebenenfalls 
nicht der unmittelbare städtebauliche (Boden-)Bezug im Plangebiet gegeben ist. Darüber hinaus 
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sind die sich ändernden klimatischen Rahmenbedingungen zu bedenken, ggf. können frühzeitige 
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel sinnvoll sein oder erforderlich werden.  
 
Hierbei können durchaus auch Konflikte entstehen. Im Sinne der Energieeinsparung und des Leit-
bilds der kompakten „Stadt der kurzen Wege“ mit reduziertem Verkehrsaufkommen sind verdich-
tete bauliche Strukturen sinnvoll. Die globale Erwärmung, zunehmende Starkregenereignisse etc. 
erfordern dagegen aber auch die Erhaltung von Grün-/Freiflächen und Frischluftschneisen in der 
Stadt; die zunehmenden Nachverdichtungen in den Städten können insofern und mit Blick auf das 
Konfliktfeld Immissionsschutz (Gemengelagenproblematik etc.) durchaus auch kritisch sein. In bei-
den Aufgabenbereichen ergeben sich eine Vielzahl von Überschneidungen und Wechselwirkungen 
mit den Themen Art und Maß der baulichen Nutzung, Verkehr, Wasserwirtschaft, Naturschutz/ 
Landschaftspflege etc. 
 
Das geplante Baugebiet liegt am südwestlichen Rand des Stadtkerns von Werther (Westf.) im Über-
gang zum Teutoburger Wald. Als nach Norden gleichmäßig geneigte Freifläche ist es im Süden/ 
Osten von bewaldeten Ausläufern des Teutoburger Waldes umgeben. Getrennt durch den 1. Bau-
abschnitt befindet sich im Westen das Bachtal des Schwarzbachs. Aufgrund dieser Lage im Stadt- 
und Landschaftsgefüge wurden 2014 für die Gesamtentwicklungsfläche zwischen Teutoburger-
Wald-Weg und Straße Blotenberg (1. und 2. Bauabschnitt) auf der Grundlage des Rahmenkonzepts 
vom September 2013 Fragen der Besonnung8 und der Kaltluft- bzw. Durchlüftungsverhältnisse 
gutachterlich untersucht. Aufgrund der im vorliegenden Bebauungsplanverfahren weiterhin iden-
tischen Rahmenbedingungen können aus Sicht der Stadt die entsprechenden Untersuchungen und 
Ergebnisse gemäß aktuellem Kenntnisstand auch auf das vorliegende Bauleitplanverfahren Nr. 43 
„Blotenberg – 2. BA“ übertragen werden. In diesem Sinne wird an der Stelle auf die Gutachten und 
die Erläuterungen im Bebauungsplan Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“ verwiesen. 
 
Mit dem Ziel einer guten Besonnung erfolgen im städtebaulichen Entwurf (Stand September 2013 
– inhaltliche Basis des vorliegenden Bebauungsplans. Nr. 43 „Blotenberg – 2. BA“) die Anordnung 
der Erschließung und die Stellung der Baukörper mit der Maßgabe, die Wohninnenbereiche der 
geplanten Gebäude sowie geplante Garten- und Terrassenbereiche nach Süden bzw. Südwesten 
auszurichten. Die damit über das ganze Jahr hinweg verbundene gute Sonneneinstrahlung begüns-
tigt einen guten Wohnwert und ermöglicht Energieeinsparungen und -gewinne.  
 
Zur Überprüfung der Örtlichkeit hinsichtlich Besonnung wurden im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens Nr. 43 „Blotenberg – 1. BA“ und auf der Grundlage des Rahmenkonzepts vom September 
2013 (siehe Punkt 4. dieser Begründung) und ergänzender Unterlagen, wie u. a. dem digitalen Ge-
ländemodell DGM10, dem 3D-Stadtmodell vom Kreis Gütersloh, dem digitalen Landschaftsmodell 
GlobDEM50 (Fa. metSoft, Heilbronn) und Luftaufnahmen aus Google Earth, die Einstrahlungsver-
hältnisse untersucht.9 
 
Zusammenfassend wird gutachterlich festgestellt, dass Verschattungen durch das umgebende Ge-
länderelief sich mit 2 % Verminderung der Einstrahlung im Jahresmittel als vernachlässigbar gezeigt 
haben, während nur die Verschattung zwischen den Gebäuden und durch den südlich benachbar-
ten Wald Relevanz besitzen.  
 

                                                
8 „Besonnungsverhältnisse bei Realisierung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 43 ‚Blotenberg‘ in Werther (Westf.)“, MET-

CON, Umweltmeteorologische Beratung Dr. Klaus Bigalke, Pinneberg, 23.10.2014. 
9 „Besonnungsverhältnisse bei Realisierung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 43 ‚Blotenberg‘ in Werther (Westf.)“, MET-

CON, Umweltmeteorologische Beratung Dr. Klaus Bigalke, Pinneberg, 23.10.2014. 
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Die Bewertung des Gutachters zeigt auf Grundlage des städtebaulichen Rahmenkonzepts vom Sep-
tember 2013 auf, dass insbesondere im kompletten westlichen Teil der Gesamtentwicklungsfläche 
Blotenberg aufgrund der Besonnungszeiten und der verfügbaren Globalstrahlung bzw. Helligkeit 
„1½-geschossige“ und auch „2½-geschossige“ Gebäude sinnvoll möglich sind. Im östlichen Teil sind 
mehrheitlich „1½-geschossige“ und teils auch „2½-geschossige“ Gebäude sinnvoll möglich.  
 
Die Stadt erachtet die Eingangsdaten und die Vorgehensweise als sachgerecht und nachvollziehbar 
und schließt sich den Ergebnissen, auch bezüglich des vorliegenden Planverfahrens, an. Auch in 
Bezug auf die Besonnungsverhältnisse wird die geplante Gebietsentwicklung (1. und 2. Bauab-
schnitt) als vertretbar und verträglich angesehen. 
 
Im Vergleich zu früheren städtebaulichen Überlegungen im Rahmen der Gesamtentwicklung Blo-
tenberg (städtebaulichen Rahmenkonzept vom September 2013) rücken die geplanten überbauba-
ren Grundstücksflächen im vorliegenden Bebauungsplanverfahren Nr. 43 „Blotenberg – 2. BA“ in 
der Südostecke des Plangebiets weiter vom Wald ab. Planerisches Ziel ist nunmehr die Entwicklung 
nur noch einer Bautiefe auf der Ost- respektive Südseite der Planstraße 1. Somit beträgt der Wald-
abstand rund 13,0 m bis zu knapp 40,0 m. Dementsprechend werden die Besonnungsverhältnisse 
für die künftigen Wohngebäude nochmals verbessert.  
 
Zur Überprüfung der Kaltluft- und Durchlüftungsverhältnisse im Bestand und nach Realisierung 
neuer Gebäude wurde im November 2014 eine weitere meteorologische Begutachtung erstellt.10 
Ebenfalls auf der Grundlage des Rahmenkonzepts vom September 2013 und ergänzender Unterla-
gen, wie u. a. dem digitalen Geländemodell DGM10, dem digitalen Landschaftsmodell DLM, dem 
digitalen Landschaftsmodell GlobDEM50 (Fa. metSoft, Heilbronn), CORINE 2006 Landnutzungsda-
ten, topografischer Karten und Luftaufnahmen, wurden die betroffenen Flächen insbesondere auf 
Kaltluftproduktion und Kaltluftabfluss hin untersucht. Hierzu wurde das Kaltluft-Simulationsmodell 
METKAT eingesetzt. 
 
Die Simulationsberechnungen haben ergeben, dass die Flächenveränderungen im Falle des Ge-
samtgebiets (1. und 2. Bauabschnitt) einen ausgesprochen geringen Einfluss auf die Strömungsge-
schwindigkeit der abfließenden Kaltluft und deren Mächtigkeit haben. Dies betrifft Windgeschwin-
digkeitsdifferenzen lediglich in einer Größenordnung von 0,1 m/s, die im Wesentlichen durch den 
abbremsenden Effekt der Bebauung hervorgerufen werden. Differenzen von weniger als 0,1 m/s 
sind nach den Ausführungen des Gutachters außerhalb des Plangebiets nicht mehr wahrnehmbar. 
Im Grundsatz Ähnliches gilt für die Kaltluftmächtigkeit, da durch die Änderung von einer Ackerflä-
che in ein Wohngebiet außerhalb des Plangebiets eine äußerst geringe Abnahme der Mächtigkeit 
um nur ca. 5 % bzw. höchstens 1 m ermittelt wird. 
 
Wie darüber hinaus im Gutachten ausgeführt, liegt ein vergleichsweise geringer Effekt der geplan-
ten Bebauung auf die nächtliche Belüftungssituation in der Umgebung vor. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass das Kaltluftsystem aus einem regionalen Einzugsgebiet von rund 500 ha gespeist 
wird, während die Größe der Gesamtentwicklungsfläche mit rund 5 ha demgegenüber gering ist. 
Dadurch werden die Verhältnisse weniger von lokalen Strukturen und deren Änderungen geprägt. 
 
Die Stadt erachtet auch die gewählten Ansätze und Datengrundlagen der Untersuchung der Kalt-
luft- und Durchlüftungsverhältnisse als sinnvoll und sachgerecht sowie die Ergebnisse als nachvoll-
ziehbar. Daraus zieht sie den Schluss, dass die Gebietsentwicklung auch in dieser Hinsicht vertretbar 

                                                
10 „Untersuchung der Auswirkungen von Nutzungsänderungen im Bebauungsplangebiet Nr. 43 ‚Blotenberg‘ in Werther 

(Westf.) auf Kaltluft- und Durchlüftungsverhältnisse“; METCON, Umweltmeteorologische Beratung Dr. Klaus Bigalke, 
Pinneberg, 07.11.2014. 
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und verträglich ist. Dies gilt demnach auch für den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 43 „Blotenberg 
– 2. BA“. 
 
Einen weiteren Untersuchungsbedarf zu den oben dargelegten Aspekten sieht die Stadt gemäß ak-
tuellem Kenntnissand nicht. 
 
Ergänzend zu den vorherigen Ausführungen zu Besonnung und Kaltluft- bzw. Durchlüftungsverhält-
nissen werden unter den Aspekten globaler Klimaschutz und Energienutzung mit der Planung fol-
gende Maßnahmen vorbereitet bzw. sind im Zuge der weiteren Projekt- und Erschließungsplanung 
zu empfehlen: 
 

 Grundsätzlich gelten bei der Errichtung von neuen Gebäuden die Vorgaben der Energieein-
sparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes. Weitergehende Anforderun-
gen werden im Rahmen der Grundstücks-Kaufverträge von der Stadt Werther (Westf.) formu-
liert.  

 Eine Nutzung regenerativer Energien ist im Plangebiet umfassend möglich (z. B. Photovoltaik, 
Brauchwassererwärmung auf Dachflächen). Die Gebäude sollten jeweils mit ausreichendem 
Abstand zueinander und teils versetzt angeordnet werden, so dass eine Verschattung mini-
miert wird. Zudem wird i. W. ein großer Abstand der geplanten Bebauung zur Waldkante ein-
gehalten, der die Verschattung der Gebäude maßgeblich eingrenzt. 

 Die Beachtung ökologischer Aspekte, wie Verwendung versickerungsfähiger Materialien, 
Dach-/Fassadenbegrünung, hochwertige Anlage von Freiflächen etc., wird ausdrücklich emp-
fohlen. 

 Auf der Grundlage des vom Rat am 05.11.2014 beschlossenen integrierten Klimaschutzkon-
zeptes (Maßnahme 46) soll ein Energiekonzept mit dem Ziel einer möglichst geringen CO2-
Belastung erstellt werden.  

 
Unter dem Aspekt Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel ist insbesondere die Lage des Ge-
biets gleichzeitig am Ortsrand mit weitgehend offener Bauweise, aufgelockerten Freiflächen und 
der damit verbundenen Durchlüftung und klimatischen Ausgleichsfunktion gegen Überhitzung des 
Baugebiets von Bedeutung sowie in direkter Nähe zum Zentralen Omnibusbahnhof, zum Stadtkern 
und zu Einrichtungen der Infrastruktur zu nennen. Daneben ist insbesondere auch der Grünzug am 
Westrand des vorliegenden 2. Bauabschnitts der Gesamtentwicklungsfläche relevant. Dieser liegt 
nunmehr  inmitten des künftigen Wohngebiets Blotenberg und wirkt sich lokalklimatisch positiv 
auswirken. 
 
Die vorgesehene begrenzte bauliche Entwicklung und die geplanten Festsetzungen werden aus 
Sicht der Stadt auf Bebauungsplanebene zur Berücksichtigung der Belange von Klimaschutz und 
Klimaanpassung sowie hinsichtlich der Energienutzung als sinnvoll und ausreichend erachtet. 
 
Die bei der Errichtung von neuen Gebäuden maßgebenden Vorgaben der Energieeinsparverord-
nung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes bleiben hiervon unberührt und sind ergän-
zend im Baugenehmigungsverfahren zu beachten.  
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7. Bodenordnung und Kosten 

Bodenordnende Maßnahmen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht erforderlich. 
 
Hinweis: Überschlägige Erschließungs- und Herstellungskosten werden im weiteren Verfahren so-
weit sinnvoll und zweckdienlich ergänzt. 
 
Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführende Schulen haben nach Erkenntnissen der 
Stadt ausreichende Kapazitäten auch für die Aufnahme von Kindern aus dem geplanten Wohnge-
biet. Dies gilt gemäß aktuellem Kenntnisstand für die Gesamtentwicklungsfläche (1. und 2. Bauab-
schnitt) am Blotenberg. Diesbezüglich sind somit keine zusätzlichen Investitionskosten zu erwarten. 
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8. Flächenbilanz 

Teilflächen/Nutzungen Größe ca. in ha* 

Allgemeines Wohngebiet, 

davon 

- Teilfläche WA1 

- Teilfläche WA2 

- Teilfläche WA3 

- Teilfläche WA4 

2,26 
 

0,52 

0,29 

0,24 

1,21 

Öffentliche Verkehrsfläche (inkl. Flächen für öff. Stellplätze), 
davon 

- öffentliche Straßenverkehrsfläche 

- öffentliche Straßenverkehrsfläche, Quartiersplatz 

- öffentliche Straßenverkehrsfläche, Fuß-/Radweg 

0,28 
 

0,22 

0,05 

0,01 

Grünflächen, 
davon 

- öffentliche Grünfläche, Parkanlage  

- öffentliche Grünfläche, Gebietseingrünung  

- private Grünfläche, Gartenland 

0,46 

 
0,19 

0,12 

0,15 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft  

0,16 

Wald 0,21 

Gesamtfläche 3,37 

* Werte gerundet auf Basis der Plankarte des Bebauungsplans, Maßstab 1:1.000 

 
 
 

9. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

a) Verfahrensablauf 

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt des Rates der Stadt Werther (Westf.) hat in seiner 
Sitzung am 06.08.2019 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 2. 
BA“ beschlossen (siehe Vorlage 716/2019). In der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und 
Umwelt am 16.12.2019 wurden erste Planüberlegungen vorgestellt und der Beschluss für die früh-
zeitige Beteiligung gemäß §§ 3(1) und 4(1) BauGB beschlossen (siehe Vorlage 803/2019). 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand durch öffentliche Auslegung der Planunterlagen 
im Rathaus vom 20.01.2020 bis einschließlich 21.02.2020 statt. Ergänzend fand am 04.02.2020 eine 
Bürgerinformationsveranstaltung statt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 16.01.2020 um Stellungnahme bis einschließlich zum 21.02.2020 gebe-
ten.  
 
Im Rahmen der Offenlage gemäß § 3(2), 4(2) BauGB werden nunmehr die weiteren Abwägungs-
materialien gesammelt. 
 
– wird im Laufe des Verfahrens ergänzt – 
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b) Planentscheidung 

Ziel ist es, das größtenteils als allgemeines Wohngebiet festgesetzte Plangebiet mit unterschiedli-
chen Bau- und Wohnformen für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln. Angestrebt und durch die 
getroffenen Festsetzungen vorbereitet wird ein Mix aus familienbezogenen Wohnformen, wie Rei-
hen-, Doppel- bzw. Einzelhäusern und Wohnungen. Ergänzend wird der planungsrechtliche Rahmen 
für spezielle Bau- sowie Umnutzungsmöglichkeiten entlang der Bielefelder Straße, z. B. für maß-
stabsgerechten Geschoßwohnungsbau oder wohnnutzungsverträgliche gewerbliche Nutzungen, 
geschaffen. Damit soll insbesondere der anhaltenden Nachfrage nach modernen Wohnformen in 
Werther (Westf.) nachgekommen werden. Diese Wohnbauentwicklung soll sich am Rand des Stadt-
kerns behutsam in das bestehende Orts- und Landschaftsbild einfügen. 
 
Dabei wurde durch den Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiet Blotenberg – 1. BA“ zunächst der West-
teil der Gesamtentwicklungsfläche am Nordhang des Blotenbergs zwischen Teutoburger-Wald-
Weg und der Straße Blotenberg entwickelt und vom Rat der Stadt Werther (Westf.) am 14.03.2019 
als Satzung beschlossen (Drucksache Nr. 677/2019 inkl. Ergänzungen). Nunmehr soll der Ostteil der 
Gesamtentwicklungsfläche im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens entwickelt werden. 
Die getroffenen planungsrechtlichen Vorgaben werden als geeignet angesehen, den bestehenden 
Randbereich des Stadtzentrums von Werther (Westf.) bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und eine 
hinsichtlich Nutzung, Bebauung und Grünordnung verträgliche Einfügung vorrangig neuer Wohn-
nutzungen in das Umfeld verbindlich zu regeln. 
 
 
 
 
Werther (Westf.), im Juli 2020 


